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Kurlandische Landtagsordnung. 

I, Allgemeine Vorschriften. 

§. i. 

Herzogtümer Kurland und Semgallen in Bereinigung >nk dem 

Piltenschen Kreise sind in fünf Oberhauptmannschaften und drei und 

dreißig Kirchspiele getheilt. Ein jedes dieser Kirchspiele hat, so viel es 
die Localität erlaubt, eine gleiche Anzahl Stimmen, so daß ein jedes 

derselben in der Regel iv bis 14 Stimmen zahlt. 

In der beigefügten Tafel stehen die Namen der Kirchspiele, so 

wie die Namen der Oberhauptmannschaften, zu welchen die Kirchspiele 

gehören, verzeichnet. 

§. 2. 

Der bisherige Unterschied zwischen Landtags- und ordinairen Kirch­

spielen ist aufgehoben, ohne jedoch dadurch die Eintheilung der Kirchen­
kirchspiele zu alteriren. 
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Z. Z-
Dondan  gen  b i l de t  au f  Grund  se ine r  a l t en  P r i v i l eg ien  e in  e igenes  

abgesondertes Kirchspiel mit seiner eigenen Stimme bei Kirchspiels­

beschlüssen. Bei Geldbewilligungen hat es den Gebrauch von 6 Stimmen. 

S. 4-
Durch Verpfändung, Wiedereinlösung, Abtheilung einzelner Güter, 

bewilligte Ueberführung derselben zu einem andern Kirchspiele, oder auf 

jedem andern Wege entstandene Veränderungen in den Kirchspiels-

abstimmungen müssen zuvörderst zur Wissenschaft der Eommittee 

gebracht werden. Diese theilt sie dem Kirchspielsbevollmachtigten zur 

Nachachtung mit, der sie in seine Register eintragt, und auf Grund 

derselben seine Ausschreibungen erlaßt. 

' 5. 
Ein jedes Kirchspiel hat seinen besonderen nnd festbestimmten Eon-

vocationsort, den nur der einstimmige Beschluß der Eingesessenen ab­

ändern kann. Auch hat jedes Kirchspiel seinen besonderen Deputirten 

zum Landtage abzuordnen, so daß Letzterer durchaus aus zz Deputirten 

bestehen muß. 

S. 6. 
Ein jeder Deputirte erhalt für die Abwartung eines ordinären Land­

tags ohne Berücksichtigung der Dauer desselben für beide Termine zusam­

men 140 Rubel Silber aus der Landeseassc ausgezahlt, lind zwar für 
jeden Termin 70 Rubel Silber, — und an Meilengeldern außerdem 

einen Rubel Silber xr-o Meile für Hin- und Rückreise zu jedem Termine, 

nach der Entfernung des Convoeationsortes von Mitau (s. Beilage). — 
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Für extraordinäre Landtage sind dem Deputirten außer den obenerwähnten 

Meilengeldern Z Rubel Silber Diäten xrc> Tag während der Dauer des 

Landtags bestimmt. 

§. 7-
Mit der Anordnung, daß die Kirchspiele 

n) von Allem vollständig unterrichtet werden, 

K) dadurch in den Stand gesetzt sind, die Deputirten über 

Alles vollständig zu instruiren, 

c) dadurch der Zweck der Conferenzen, daß Alle Alles hören, 

prüfen, und dann entscheiden sollen, erreicht wird, 

sind die Landtage in zwei Terminen durch Deputirte als Regel ange­

nommen, Conferenzen hingegen sollen nur auf bestimmten Allerhöchsten 

Befehl vder als Ausnahme in wichtigen Fällen Statt finden. Diese 
Fälle bestimmt der ordinäre oder extraordinäre Landtag, oder, wenn 

Gefahr im Verzuge ist, die Commiltee. 

S- 8-

In Conferenzen find in der Regel nur diejenigen Materien zu 

verhandeln, wegen welcher diese angeordnet sind. Da aber, wenn das 

Corps versammelt ist, das Gutachten jedes Bevollmächtigten aufhört, 

und der Wille des Ganzen als die höhere Vorschrift anzusehen ist, so 
soll auch, nachdem zuvor diejenigen Materien, die die Veranstaltung 

der Conferenz veranlaßt hatten, Erledigung gefunden, ein Jeder der 

Anwesenden befugt seyn, neue Materien zum Antrage zu stellen. Ehe 

selbige aber einer Diseufiion und Beschlußnahme unterzogen werden 

könneu, muß Proponent den Gegenstand zuvor benannt, und die 
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Majorität beschlossen haben, daß der fragliche Gegenstand zur Sprache 
gebracht werden soll. 

Ii. Von der Kirchspielsordnung. 
§. y. 

Ein jedes Kirchspiel besteht aus den (§. i.), in einer besondern 

Stimmtabelle verzeichneten stimmberechtigten Gütern. Alle in dieser 

Tabelle sich ereignenden Veränderungen müssen zur Kenntniß der 

Nitterschaftscommittee gebracht werden. (§. 4.) 

Z. IO. 

Es soll ein Kirchspielsarchiv seyn, welches mit der darüber ge­

führten Registratur bei "dem Kirchspielsbevollmächtigten in Verwahrung 

steht, und von demselben dessen Nachfolger übergeben wird. 

S. 11. 
Der Convocant führt das Protocoll, in welches zuvörderst alle in 

Person und Vollmacht Erschienenen und alle Ausbleibenden speciell 
gleich in i-udi-n vor dem Vortrage der Materien verzeichnet werden. 

Die Verhandlungsprotocolle, die der Kirchspielsbeoollmächtigte, von 

sämmtlichen Anwesenden uuterzeichnet, in Original an die Committee 

einzusenden hat, werden von ihm zuvörderst copirt, vidimirt, und nebst 

den Vollmachten lind allen vorgetragenen Actenstücken im Kirchspiels­

archiv asseroirt. 

Z. 12. 
Die Stimmen der weder in Person, noch in Vollmacht Erschie­

nenen ruhen. — Für jedesmaliges Ausbleiben haben sie 4 Rubel Silber 
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an die Landescasse zu entrichten, die sie bei der nächsten Convocation 

bezahlen müssen, wenn sie ihr Ausbleiben auf derselben nicht 

rechtfertigen. Ehe und bevor sie die verschuldete Pön entrichtet, oder 

ihr Ausbleiben gerechtfertigt haben, kann der Kirchspielsbevollmächtigte 

ihnen die Theilnahme an der Versammlung nicht gestatten. Die im 

Laufe des Jahres eingeflossenen Pöngelder zahlt der Kirchspielsbeooll-

machtigte mit speeieller Nachweisung an die Nitterschaftsrcntei. 

S. IZ. 
Die decretirte Pön muß der Kirchspielsbevollinächtigte nach been­

digter Convocation dem Betheiligten anzeigen, und denselben zur Berich­

tigung derselben bei der nächsten Convocation auffordern. Wer unge­

achtet an ihn ergangener jedesmaligen Anmahnung die deerctirte Pön 

nicht entrichtet, auch sich wegen seines bisherigen Ausbleibens nicht 

legal vor der Kirchspiclsversammlung gerechtfertigt hat, verliert, wenn 

er drei Male nacheinander die Convocalionen des Kirchspiels versäumt 

hat, sein Stimmrecht für die von ihm nicht repräsentirte Besitzlichkeit 
bis zum nächsten Landtage und zwar bis zu der demselben vorhergehenden 
Relationsconvocation erclusive, und darf er selbiges weder in Kirchspiels-, 

noch Kreis-, noch Oberhauptmannschaftsversammlunqen ausüben. Ge­

langt mittlerweile ein Gut, dessen Besitzer von der Theilnahme an den Ver­

sammlungen ausgeschlossen ist, an einen anderen Besitzer, so ist auf 

diesen die Ausschließung von der Theilnahme nicht zu beziehen. 

§. 14. . 
Jedes Kirchspiel trifft unter sich eine Anordnung wegen Beför­

derung der Circuläre. Auf das Circulär muß das Präsentatum mit 

einer Namensunterschrift gesetzt werden. 
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§. 15-
Wer ein Circulär über die vom Convoeanten gesetzte Frist, welche 

aber nicht weniger, als 24 Stunden betragen kann, aufhalt, zahlt auf 

Anzeige des Kirchspielsbevollmächtigten 4 Rubel S. M. an die Landes­

casse. Die Landtagsaeten muß aber jeder Eingesessene drei Tage bei 

sich behalten können. 

§. 16. 
Jede Convocation muß wenigstens vierzehn Tage vor dein Con-

vocationstermine ausgeschrieben, und auf dem Circular zur Legitimation 

des Kirchspielsbevollmachtigten das Präsentatum mit Datum und 

Namensbeischrift des Eingesessenen oder seines Stellvertreters notirt 
werden. ^ 

III. Vom Kirchspielsbevollmächtigten. 

§. 17. 
Der Kirchspielsbevollinächtigte wird von Landtag zu Landtag auf 

der Jnstructionsconvocation gewählt. 

§. 18-
Die Eingesessenen des Kirchspiels haben die Verpflichtung, der 

Reihenfolge nach das Amt eines Kirchspielsbevollmachtigten zu über­

nehmen, eine Verpflichtung, der sich Vormünder, Assistenten, Cura-

toren und Generalbevollmächtigte zu entziehen kein Recht haben. Ange­

stellte, Eingesessene eines fremden Kirchspiels und Unbesitzliche können 

nur mit ihrer eigenen Zustimmnng hierzu gewählt, so wie diese Function 
nur einen: vom Jndigenatsadel übertragen werden. Angestellte dagegen. 
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die im Kirchspiel oder in loco convocaiionis domiciliren, gerichtlich 

bestellte Assistenten, Vormünder und Curatoren können sich dieser Fun­

ction nicht entziehen, desgleichen nicht unverehelichte Frauenspersonen, 

die besitzlich jind, und das Geschäft durch einen erwählten Assistenten 
besorgen lassen müssen. 

S- 19. 
Der Kirchspielsbevollmächtigte ist Convoeant des Kirchspiels, er 

dirigirt die Verhandlungen desselben im Allgemeinen, und auf Landtags-

convocationen nach den hierüber bestehenden besonderen Vorschriften. 

§. 20. 

Das Kirchspielsarchiv, so wie sämmtliche, zu demselben gehörenden 

Schriften stehen in Gewahrsam desselben, von welchen er nötigenfalls 

beglaubigte Abschriften zu ertheilen befugt ist. 

§. 21. 

Er hat die an ihn aus dem Landtage, aus der Committee und vom 

Deputirten eingehenden Circulärschreiben nach einer im Kirchspiele 
bestimmten Tour zu befördern, und die etwanige Verzögerung ihres 

Umlaufs im nächsten Convocationstermine anzuzeigen. 

Z. 22. 

Wo die localen Bedürfnisse des Kirchspiels und dessen Verhältnisse 

es erheischen, hat der Kirchspielsbevollmächtigte die Verpflichtung, auf 

Verlangen seines Kirchspiels wegen selbiger die erforderliche Vorstellung 
an die Ritterschaftscommittee zu machen. 

S. 2Z. 

Wahlen zu Nichtcrstellen müssen nach dem Mas von: 27sten 
October innerhalb z Monate a l.1^0 der Regierungsreguisition 

< 2 
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und an einem Tage vollzogen seyn. Der Kirchspielsbevollmachtigte 
hat die Verpflichtung, innerhalb 8 Tage nach abgelaufenen,, von 

der Ritterschaftscommittee bestimmten Wahlconvocationstermine, wenn 

nicht eine andere Bestimmung vorgeschrieben seyn würde, das Wahl-

protocoll an die Ritterschaftscommittee abzuschicken. In denWahlproto-

collen, wo viritim abgestimmt wird, mnß die affirmative und negative 

Stimmenzahl mit Buchstaben ausgeschrieben seyn. 

Z. 24. 

Er hat die Vorschriften der Bauerverordnung, und namentlich 

nach §. 252. in Betreff der Kirchspielsmakler, falls hierzu in einem 

Kirchspiele nicht besondere Bevollmächtigte ernannt waren, oder ernannt 

würden, gewissenhaft zu erfüllen. 

S- 25. 

Er hat in Angelegenheiten des Kirchspiels mit dem Landesbevoll-

machtigten und der Eommtite'e zu correspondiren, uud in Fallen, wo das 

Beste eines Mitbruders es erfordert, das Recht, der Wahrheit ange­

messene Attestate zur Beurkundung für den Landesbevollmachtigten zu 
ertheilen. 

§. 26. 

Er kann einen Eingesessenen des Kirchspiels substituiren, jedoch soll 

es ihm gestattet seyn, auch Besitzliche eil,es fremden Kirchspiels, so wie 

Unbesitzliche aus dem Jndigenatsadel hierzu zu erbitten. 
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IV. Vom Stimmrechte. 

Z. 27. 

Jeder Indens erhalt das Stimmrecht entweder dnrch Erbbesitz 

oder Pfandbesitz, oder dnrch Angabe einer Rentenirersumme. 

§. 28-
Das Stimmrecht erlangt derselbe durch Erbbesitz, wenn das Gut 

in der Stimmtafel als stimmberechtigt verzeichnet steht; durch Pfand­

besitz, wenn er Incü^ena, Besitzer eines demselben verpfändeten Krons­

gutes, sich mit demselben zur Adelsfahne zuschreiben läßt, wo er als­

dann den auf die Privatgüter contribuirten Veitrag nach dem Ver­

hältnisse seiner Seelenzahl beizutragen die Verpflichtung übernimmt; 

durch Angabe einer Rentenirersumme, welche einem Viertelhaken gleich 

geachtet wird. 

§. 29. 
Der Haken, a 40,(xn Floren Albertus oder i6,8ov Rubel S. M. 

berechnet, ist 264 contribuirenden Seelen gleich geachtet. Von der 

mit einem Viertelhaken angegebenen Rentenirersumme beträgt der jähr­

liche Beitrag die auf 66 Seelen repartirte Landeswilligung. 

Z. Zo. 
Außer den in die Stimmtafel verzeichneten Stimmberechtigungen 

können neue Stimmen entstehen: 

1) Wenn ein InäiAena ein von einem besessenes, 

und mit einem Stimmrecht zwar versehenes Gut, welches aber 

bis jetzt ruhte, in seinen Erbbesitz erlangt, 
2" 
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2) wenn Jemand cm bürgerliches Lehn erbbesitzlich acqm'rirt, nnd 

für selbiges die tarifmäßigen Willigungen nach dem Verhältniß 

seiner Seelenzahl offerirt, 

z) wenn Jemand einen abgesonderten Theil eines anderen Gutes 

als Erbbesitzer an sich bringt, und für diesen abgetrennten Theil 

die Ausübung des Stimmrechts fordert. In einem solchen Falle 

hat der Berechtigte außer dem tarifmäßigen Beitrag nach Ver-

hältniß seiner Seelenzahl annoch für >4 Haken oder 6b Seelen 

seinen jährlichen Beitrag an die Landeseasse einzuzahlen. 

H. ZI. 

Ein einmal zum Hakeutarif als feparirt verschriebenes stimm­

fähige Gut kann nicht wieder seines erlangten Rechtes gänzlich ver­

lustig gehen, auch weder dessen Besitzer, noch Erben und Rechtsnehmer 

sich der einmal übernommenen Zahlungsverbindlichkeit für das acquirirte 

Stimmrecht, selbst wenn die Ausübung wegen eingetretener persönlichen 

oder anderen Verhältnisse unzulässig wäre, entziehen. Derartige Willi-

gungszahlungen genießen die den öffentlichen Leistungen zustehenden 
Vorzugsrechte, und werden im Weigerungsfälle e.recutivisch beigetricben. 

S- 32. 

Dasselbe gilt auch vom Erbpfandbesitz der Kronsgülcr, und der 

als Erbbesitz ac^uirirteu bürgerlichen Lehen, wenn ihren Besitzern das 

Stimmrecht zugestanden worden. Bei Ersteren erlischt die Zahlungs­
verbindlichkeit nur dann, wenn die Krone sie wieder einlöset, bei Letz­

teren, wenn sie wieder an Bürgerliche zurückfallen. 
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S. 33-
Nentenirerangaben müssen wenigstens für die Daner von einem 

Landtage zum andern bestimmt, anch die unfehlbare Einzahlung der 
Beitragsqnote gesichert seyu. Wer seine Angabe aufzuheben wünscht, 

muß solches spätestens aus dem ersten Landtagstermine anzeigen, wenn 

er nicht wieder bis znm nächsten Landtage vinculirt seyn will. 

S- 34-
Ein jedes, ganz neu sich etablirende Stimmrecht, welches nicht 

mit dem wiederauflebenden zu verwechseln ist, sey es dnrch Erbbesitz, 

oder Abtheilnng einer Besitzlichkeit, oder Beitritt eines bürgerlichen 

Lehns, oder endlich Angabe einer Rentenirersumme, muß bei dein Land­

tage angemeldet, von selbigem anerkannt, und als Stimme demjenigen 

Kirchspiele zugetheilt werden, welchem es seiner Loealität nach am 

nächsten und bequemsten belegen ist. 

S-35-
Güter, die im früheren Hakentarife als stimmberechtigte Güter 

angesehen waren, deshalb aber in den späteren Stimmtaseln als solche 

nicht verzeichnet stehen, weil sie als einherrige Besitzungen kein getrenntes 
Stimmrecht ausübten, ferner an verpfändete Güter, 

wenn selbige in Erb- oder Pfandbesitz an übergehen, und 

das Stimmrecht wieder erlangen, sind nicht als neue, sondern als 

wiederanflebende Stimmen zu betrachten. Diese haben sich bei der 

Ritterschaftseommi'ttee mit ihren Legitimationen Anmelden, und ihr Au­

sheilung zu dein nächstbelcgcnen Kirchspiele nachzusuchen, ohne zu dem 

30., 3., bestimmten Beitrage verbunden zu seyn. 
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Z. 36. 
Ein jeder Kirchspielseingesessene kann ohne Rücksicht ans die Zahl 

seiner stimmberechtigten Besitzlichkeiten im Kirchspiel nur eine Stimme 
bei den Kirchspielsversammlungen ausüben. Eine Ausnahme findet 

Statt, wenn, wie im Jahre I82v, bei einer nothwendig erachteten 

Kirchspielseintheilung derselbe mit seinen, in einem anderen Kirchspiele 

belegenen stimmberechtigten Gütern zu einen: und demselben Kirchspiele 

gezogen würde, wo ihm sein damals bereits erworbenes Recht conser-

virt bleibt. 

S- 37-
Auf Kreis- und Oberhauptmannschastsversainmlungen dagegen 

exercirt ein jeder Eingesessene so viele Stimmen, als derselbe in den ver­

schiedenen Kirchspielen desselben Kreises oder derselben Oberhauptmann­
schaft auszuüben berechtigt ist, und ausgeübt haben würde, wenn die 

Abstimmungen getrennt in Kirchspielsversammlungen Statt gehabt hatten. 

§-38.  '  > 

Das Stimmrecht eines berechtigten Gutes geht verloren : 

wenn ein InäiAena in demselben Kirchspiele, wo er ein stimm­

berechtigtes Gut besitzt, noch eins oder mehrere erwirbt, 

2) wenn ein stimmberechtigtes Gut an einen Non-InäiAena nach 

dein Jahre 1303 verpfändet war, oder verpfändet wird, 

z) wenn in Concurs gerathene freie Güter Curatoren erhalten, die 

nicht zum Jndigenatsadel gehören, 

4) wenn die Vormünder eines besitzlichen Minorennen Nori-Inäi-

sind, 

5) in den 32. und 33. angegebenen Fällen. 
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S. 39-
Ein jeder Berechtigte mnß in der Regel seilte Stimme in der­

jenigen Versammlung ausüben, zu welcher die Besitzlichkeit ihrer Zu­

teilung nach gehört. Von dieser Regel kann auch in keinem Falle 

abgewichen werden, wo Kirchspiels-, Kreis- oder Oberhauptmann­

schaftsbeschlüsse gefaßt werden sollen. Hier muß bei Vermeidung der 

darauf gesetzten Pön ein Jeder, der nicht persönlich erscheinen kann, 

sich vertreten zn lassen die erforderlichen Maßregeln ergreifen. 

§- 4O-
Ausgenommen sind von dieser Verpflichtung bei Viriu'mabstim-

mnngen die Angestellten nnd Besitzer mehrerer, in verschiedenen Kirch­
spielen belegenen Güter, desgleichen Generalbevollmächtigte, Assistenten, 
Curatoren und Vormünder, die in loco äomicllü ihre Stimmen aus­

zuüben berechtigt siud, und nnr ihren respeetiven Kirchspielsbevollmäch­
tigten ein für alle Male den Ort anzuzeigen haben, wo sie ihre Stimmen 
exereiren wollen. 

Z. 41-
Angestellte, die den Ort ihres Aufenthalts nicht immer bestimmen 

können, und Besitzer mehrerer Güter, die ihr Domieil zu wechseln 

pflegen, haben die Verbindlichkeit, wenn sie in einer anderen, als in 

der ein für alle Male von ihuen bestimmten Convocation ihre Stimmen 

ausgeübt haben sollten, solches dem Bevollmächtigten desjenigen Kirch­

spiels, in welchem nach den? vorhergehenden H. die Stimmansübnng 

Statt finden müßte, sofort anzuzeigeu, um nicht als Ausgebliebene der 

Pön umerzogen zu werden. 
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§. 42. 
Nachtt age von Stimmen bei der Ritterschaftscommittee in Viritim-

abstimmungen sind nicht gestartet, ausgetiommen 

a) wenn ein Ilngestellter liquid documentiren könnte, daß derselbe in 

officiellen Geschäften abwesend gewesen, und ihm die Gelegenheit 

gefehlt, seine Stimme auf der Convocation seines Domicilö, oder 

seiner Befitzlichkeit, oder seines Geschäftes auszuüben, oder 

Jemand hierzu zu bevollmächtigen, 

K) wenn ein Gutsbesitzer bei Wahlen vor geschehener Präsentation 
der Candioaten nachweisen würde, daß das Convoeations-

ausschreiben gar nicht, oder so spät bei ihm gewesen, daß er an 

ihrer Abwartung verhindert worden. 

Z. 43-
Wo kirchspielsweise gestimmt wird, und wegen zu späten Ein­

treffens des Circulärs ein oder mehrere Eingesessene in der Versammlung 

zu erscheinen behindert wären, da sollen, wenn ihre Erklärung auf die 

Entscheidung von Einwirkung seyn kann, selbige mit ihren Stimmen 
von der Nilterschaftscommittee angenommen werden, jedenfalls aber auf 

angebrachte Beschwerde diejenigen, die die Verspätung verschuldet 

haben, zur Entrichtung der nachstehend bestimmten Pön angehalten 

werden. 

S. 4-1. 
Ist die Verzögerung durch Schuld des Kirchspielsbevollmächtigten 

veranlaßt, so hat derselbe 5 Rubel S. M., trägt selbige ein Eingesessener, 

so hat er 4 Rubel S. M. an die Landescasse zu entrichten. 



Z. 45-
Außer den Besitzern von Gütern sind zu stimmen berechtigt gerichtlich 

bestellte Assistenten, Vormünder und Curatoren in Coneurs gerathener 

Güter, wenn die Curanden, so wie ihre Vorgesetzten, zum Jndigenats-
adel gehören. 

§. 46. 
Aus obigem Titel Berechtigte üben in den Adelsversammlungen 

aus eigenem Rechte und aus eigener Autorität so viele Stimmen aus, 

als ihnen Befähigungen zustehen, und als ihre respectiven Curanden, 

wenn sie selbst agiren könnten, auszuüben befugt gewesen wären, ohne 

dadurch in ihrer, aus dein Besitze der eigenen Güter auszuübenden 

Stimmberechtigung einer Beschränkung unterzogen zu seyn. 

§.47. 
Aus eben diesem Grunde können denn auch Unbesitzliche so viele 

Stimmen ausüben, als durch gerichtlich constituirte Ajslstentschaft, 
Vormundschaft und Curatel an dieselben übertragen werden. 

§. 48-
Bei in Coneurs verstrickten, freien adelichen Gütern geht das 

Stimmrecht auf die Curatoren, wenn solche zum Jndigenatsadel gehören, 

über; bei Familiengütern und Majoraten übt der Majoratsbesitzer selbst 

das Stimmrecht. 

S. 49-
Bei freien adelichen, in Coneurs geratheuen Gütern, wenn deren 

letzter Besitzer ein WäiZena ist, die Curatoren aber nicht zu den Incli-

Zem8 gehören, ist es den adelichen Creditores gestattet, einen speeiellen 

3 
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Curator für die Landesangelegenheiten zu ernennen, der in Adels­

versammlungen die ZH. 45. llnd 46. den Curatoren zugestandene Stimm 

berechtigung genießt. 

S- 5^. 
Ein Gleiches kann Statt finden, wenn ein besitzlicher minorenne 

Vorinünder hat, die I^ori-InäiAenae sind. Diese oder des 

Minorennen nächste Verwandten haben alsdann die Befugniß, die 

Constituirung eines adelichen Vormundes in Landesangelegenheiten bei 

dem adelichen Vormnndschaftsamte für die Pupillen zu fordern, der 

mit dem Constitutorio alle Rechte der ZH. 45. und 46. erwähnten 

Vormünder in Landesversammlungen erhält. 

§ .  Z I -
Eine jede Stimmberechtigung involoirt auch die Verpflichtung 

ihrer unerläßlichen Ausübung. Unterlassung derselben unterwirft die 

Säumigen der darauf gesetzten Strafe. (§Z. 12. und iz.) 

V. Von Vollmachten. 

Z. 52. 
Ein jeder Stimmberechtigte hat das Recht, in Landesangelegen­

heiten sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. 

§ .53 .  '  ^ .  
Die Vollmachten, welche ausgestellt werden können, sind zweierlei 

A r t :  
3) Generalvollmachten, 

K) Specialvollmachten. 
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§. 54-
Generalvollmachten haben nur diejenigen Stimmberechtigten aus­

zustellen die Macht und Befugniß, welche durch ihre Verhältnisse in 

die Lage gesetzt sind, das ihnen zusteheude Recht nicht persönlich aus­

üben zu können. Dergleichen Vollmachten auszustellen ohne Berücksich­

tigung der Form ihrer Abfassung, eompelirt einzig und allein Reisenden 

außerhalb des Reichs, — Personen, die sich entweder in der Regel 

außerhalb des Gouvernements aufhalten, oder doch auf eine gewisse 

Zeit abwesend sind, für die Zeit ihrer Abwesenheit, — Militairpcrsonen, 

selbst wenn sie durch ihren Dienst derzeitig ihr Domicil in Kurland 

hätten, — Kranken und Altersschwachen, die ihre Angelegenheiten selbst 

nicht mehr verwalten, und solche Andern haben übertragen müssen. 

§. 55-

Die obenbenannten Personen haben das Recht, eine derartige 
Generalvollmacht in Landesangelegenheiten getrennt, oder auch in Ver 

bindung mit den übrigen Geschäften an ihren Bevollmächtigten zn 

ertheilen. Eine in allen seinen Geschäften an Jemanden von einem 

derartigen Stimmberechtigten ertheilte Vollmacht an einen Indiana 

subsumirt auch ohne Weiteres die in Landessachen. 

§. 56. ' 

Die Generalvollmacht involvirt für ihre Inhaber alle die Rechte, 

Befugnisse und Verpflichtungen, welche den Stimmberechtigten nach 

W. 45. et se^. zugestanden worden, daher denn Generalvollmachten 

nach Z. 4b. gar nicht zählen, und auch Unbesitzliche deren so viele ans-

3* 
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übe«? können, als ihnen direet übertragen werden. Der Generalbevoll­

mächtigte hat das Recht, sich gleichfalls vertreten zu lassen. In diesem 

Falle ist die Vollmacht für seinen Vertreter nur eine Specialvollmacht. 

S. 57-

Alle von anderen, als H. 54. benannten Individuen in Landes­

angelegenheiten ausgestellten Vollmachten, ihre Form laute, wie sie 

wolle, es sey dieselbe für einzelne, oder für alle Adelsversammlungen, 

beschrankt oder unbeschrankt ertheilt, sind nnr als Specialvollmachten 

anzusehen. > 

Z. 58-

Durch Specialvollmachten kann jeder Besitzliche ohne Rücksicht 

auf die Zahl seiner Güter, oder deren Lage in verschiedenen Kirchspielen 
und Kreisen in den Versammlungen, denen er persönlich beiwohnt, nur 

zwei Stimmen, jeder Unbesitzliche aber nnr eine direct ausüben oder 

ausüben lassen. Es haben daher Speeialbevollmachtigte nicht das 

Recht, wenn sie die ihnen der Zahl nach gestatteten Vollmachten selbst 

ausüben, noch Vollmachten über diese hinaus Andern zu übertragen. 

Z - Z y .  

In Conferenzen, wenn nach Oberhanptmannschaften oder Kreisen, 

in Kreis- und Oberhauptmannschaftsversammlungen, wenn nach Kirch­

spielen Berathungen gehalten und Beschlüsse gefaßt werden, hat der 

Besitzliche das Recht, für respective jede Obcrhanptmannschaft, jeden 

Kreis oder jedes Kirchspiel zwei, und jeder Unbesitzliche eine Vollmacht 

auszuüben. 
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s. öQ. 
Wenn in der Vollmacht das Recht der Substitnirnng nicht aus­

gedrückt ist, so ist selbige auch nicht zulässig, keinenfalls kann aber ein 

bereits substituirter Bevollmächtigte seine Vollmacht weiter übertragen. 

§. 5i. 
In Assistenz ertheilte Vollmachten, wenn deren Inhaber nicht 

gerichtlich eonstituirte Assistenten sind, gehören zu Speeialvollmachten. 

§. 62. 
Speeielle Vollmachten ans Kirchspiels-, Kreis-, Oberhauptmann-

schaftsversammlungen köiinen ertheilt werden in der üblichen Form für 

Vollmachten, oder durch einen Brief, oder durch eine schriftliche Erklä­
rung an den Kirchspielsbevollmächtigten; es muß nur gewiß seyn der 
Wille des Vollmachtgebers und die Person, der er seine Vollmacht 

überträgt. 

§. 63. 
Die Ertheilung einer Vollmacht allein reicht nicht hin, den Stimm­

berechtigten von der Strafe des Nichterscheinens zu befreien; er ist 

auch dafür verantwortlich, daß der Bevollmächtigte auch seine Voll­

macht wirklich ausübe, und daß sie zeitig genug ertheilt worden, um 

ausgeübt zu werden. Legitimirt sich der Bevollmächtigte nicht wegen 

Nichtausübung der Vollmacht, so entrichtet der Vollmachtgeber die 
Pön, sslvo reAressu an seinen Bevollmächtigten. 

Z. 64. 
Hat Jemand aber zum Kirchspielsprotoeoll erklärt, für eine be­

stimmte oder unbestimmte Zeit die Vollmacht eines Dritten übernommen 
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zu haben, so tragt selbiger auch so lange, als bis ihm die Vollmacht 

nicht entzogen worden, alle Schuld und Strafe etwaniger Versänmniß. 

Die Z. iz. deeretirte Strafe des Verlustes des Stimmrechts kann in 

einem solchen Falle nicht in Anwendung kommen. Der Vollmacht­

geber, unterrichtet von der Vernachlässigung seines Bevollmächtigten, 

muß alsdann einen anderen Bevollmächtigten aeereditiren, oder selbst 

sein Stimmrecht ausüben. 

Z. 65. 

Hat ein Stimmberechtigter mehrere Stimmen, es sey, titulo 

es wolle, so können selbige in mehreren, oder auch in einem Kirchspiel 

ausgeübt werden. 

Für die in mehreren derselben auszuübenden Stimmen hat mit 

Beziehung des §. 40. der Stimmberechtigte für jedes Kirchspiel eine 

separate Vollmacht zu ertheilen; für mehrere, in demselben Kirchspiel 

auszuübende Stimmen kann die Vollmacht, an einen Besitzlichen ertheilt, 

nur auf zwei, an einen Unbesitzlichen, nur auf eine Stimme gestellt seyn. 

Vi. Landtagsordnung. 

Z. db. 

Von drei zu drei Jahren soll ein Landtag gehalten werden. 

S. 67. 

Dieser ordinäre Landtag hat zwei Termine, den Relationstermin 

und den Jnstruttionstermin. 
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§. 68. 
Der extraordinäre Landtag, der bei wichtigen Veranlassungen von 

dem Landesbevollmächtigten ausgeschrieben werden kann, hat nur einen 

Termin, weil die zur Beratschlagung und Entscheidung zu stellenden 

Materien aus der Committee vollständig den Kirchspielsbevollmächtigten 

mitgetheilt werden, welche solche circnliren lassen, und sodann die Kirch­

spiele zur Absendung hinlänglich instruirter Deputirten convociren. 

Z. 69. 
Zur Ausschreibung extraordinärer Landtage ist aber, so wie zu 

den von ordinären Landtagen und Conferenzen, die vorher eingeholte 

Erlaubniß der Obrigkeit erforderlich. Der ordinäre, von drei zu drei 

Jahren abzuhaltende Landtag kann nicht ausgesetzt werden, ohne die 

Erlaubniß hierzu höher» Orts erlangt zu habeu. 

Z. 
Der ordinäre Landtag wird durch den Landesbevollmächtigten aus­

geschrieben : 

a) in der Regel in den Wintermonaten, und, wo möglich, im 
Deeembcr, 

d) fünf bis sechs Wochen vor Anberaumung des Termins, 

c) durch eine Adresse an die Kirchspielsbevollmächtigten, welche 

solche in Umlauf bringen, und zugleich die Convocation der Kirch­

spiele spätestens vierzehn Tage vor Eröffnung des Landtages 

ansetzen. 

Z. 71. 
Findet die Abhaltung des Landtags mit der Recrutcnaushebung 

in einem und demselben J^hre Statt, so muß Ersterer so angeordnet 
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werden, daß das Zusammentreten nicht in die Monate November und 

December, oder diejenigen Monate einfalle, in welchen der Recruten-

empfang Statt findet. 

Von  den  Re la t i onsconvoca t i onen .  

S. 72. 
Auf der in Beziehung auf den Landtag ausgeschriebenen Kirch-

spielsconvocation hat der Kirchspielsbevollmächtigte, so wie auf allen 

Kirchspielsoersammlungen, den Vorsitz, die Leitung der Geschäfte und 

die Führung des Protocolls. 

§. 73-
Nach Verlesung der Landtags- und Kirchspielsausschreiben erfolgt 

sofort die Wahl der Deputirten durch Ballottemeut. 

5- 74-
So wie die Wahl der Deputirten vollzogen ist, hebt der Kirch­

spielsbevollmächtigte diejenigen Gegenstände aus den Acten heraus, die 

Veranlassung von Jnstructionspuncten für den Deputirten werden 

könnten, und verzeichnet ferner diejenigen Materien, die, der allgemeinen 

Verhandlung würdig, den anderen Kirchspielen mitgetheilt werden 

sollen. 

S- 75-
Alle von der Majorität der Kirchspielseingesessenen angenom­

menen Oeliderawria werden in die Instruction der Deputirten als 

Kirchspielsanträge aufgenommen, uud als solche auf dem Landtage 

vorgetragen. Von einem Einzelnen oder von der Minorität der Ein­



gesessenen in Verschlag gebrachte, von der Majorität aber nicht ange­
nommene OeliderawriÄ werden nur auf den Namen der Proponenten 

an den Landtag gebracht. 

§. 76. 
Derartige Deliderswria, denen bereits das Kirchspiel die Auf­

nahme versagt hat, sind auf dem Landtage einer genauen und umsich­

tigen Prüfung zu unterziehen, und nur in dem Falle xro äeliderawrio 

an das Land zu bringen, wenn die Majorität der Deputirten solches 

zulässig erachtet. (§. iQi.) 

S- 77-
Deliberatorien, die unschicklich oder verletzend abgefaßt sind, oder 

die gegen die im nächstfolgenden §. angegebenen Bestimmungen an­

laufen, dürfen, wenn ihnen die Majorität des Kirchspiels die Aufnahme 
verweigert, weder in die Instruction des Deputirten eingetragen, noch 

von demselben auf dem Landtage vorgetragen werden. 

Z. 78-
Kirchfpielsdeliberatorien, welche nach dem 27sten Z. derkoi-mul» 

ksKirriinis der bestehenden Ordnung und den Grundgesetzen entgegen­

laufen, ihrem Inhalte nach dem Gemeinwohl nachtheilig werden können, 

durch bereits emanirte Anordnungen und Befehle erledigt, oder zu erle­

digen unmöglich wären, oder grave Inconvenienzen mit Grund besorgen 

lassen, find gleichfalls einer genauen und umsichtigen Prüfung von 
Eeiten des Landtags zu unterziehen. Ueber derartige OeUderawria 

fordert der Landtag ein motivirtes Gutachten der Ritterschaftscommittee 

ein; erklärt diese sich gegen das fragliche Deliberatorium, und stimmen 

4 
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zwei Drittel der Deputirten diesem bei, so wird selbiges nicht an das 

Land gebracht. (Z. ioi.) 

§. 79-
Zu Wahlen kann ein jeder Eingesessene so viele Candidaten, als 

derselbe will, vorschlagen, ohne auf dieser Convocation einer Abstim­

mung zu bedürfen. Die Candidaten zu denselben können nur aus den 

Kirchspielen, und nicht durch Nachtrage nach abgehaltener Convocation 

auf dem Landtage in Vorschlag gebracht werden. Die vorgeschlagenen 

Candidaten bilden die Liste des Kirchspiels. 

§. 89. 
Jedes Kirchspiel hat das Recht, die Candidaten zur Stelle des 

Landesbevollmachtigten, wie zu der der beiden Kreismarschalle seiner 

Oberhauptmannschaft, vorzuschlagen. Die im Dienst befindlichen Mit­
glieder der Ritterschaftscommittee find, wie es bisher üblich gewesen, 

eo ixso Candidaten der Adelsreprasentation. 

S. 8i. 
Aus den Z. 7Z. bis 8^. verhandelten, und zu Protocoll genom­

menen Gegenstanden bildet der Kirchspielsbevollmachtigte die Instruction, 

welche, vom Kirchspielsprotocoll getrennt, und von sammtlichen Teil­

nehmern unterzeichnet, dem Deputirten besonders in der Versammlung 

übergeben wird. Zugleich erlaßt derselbe ein Notificationsschreiben an 

die Ritterschaftscommittee, welches die Wahl des Deputirten anzeigt, 

damit der Landtag, durch selbige in Kenntniß gesetzt, wissen könne, ob 
die etwa versäumte Abwartung dem Kirchspiele oder den: Deputirten 

beizumessen sey. Das in der Convocation geführte Protocoll bleibt 

bei dem Archiv des Kirchspiels aufbewahrt. 
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§. 82. 
Der Deputirte ist verpflichtet und gehalten, die Landtags-

convocation in eigener Person abzuwarten, um in zweifelhaften 

Fallen und bei obwaltenden Ungewißheiten den wahren Sinn seiner 

Instruction und die eigentliche Abficht seiner Committenten gewissenhast 
erklaren zu können. 

L .  Von  dem Re la t i ons -  ode r  e rs ten  Land tags te rm ine .  

§. 8Z. 

An dem in dem Alisschreiben festgesetzten Tage versammeln sich 

sammtliche Deputirte um 9 Uhr Morgens im Ritterhause, wo unter 
dem Vorsitz des Landesbevollmachtigten der Ritterschaftssecretar das 

Protocoll eröffnet, und die Deputirte» unter Vorzeigung ihrer Instru­

ctionen als solche sich legitimiren. 

§. 84' 
Nachdem die Legitimationen verschrieben sind, begeben sich die 

Deputirten unter Anführung des Landesbevollmächtigten und unter 

Begleitung des Ritterschaftssecretärs nach der St. Trinitatiskirche, um 

nach Anhörung des Gottesdienstes zur Wahl des Landbotenmarschalls 

zu schreiten. 

S. 85-
Vollmachten werden hier gar nicht zugelassen, auch können nur 

diejenigen Deputirten ein Stimmrecht ausüben, deren Legitimation ver­

schrieben ist. 

4 "  
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Z. 86. 

Die Wahl des Landbotenmarschalls muß siebenzehn Stimmen für 

sich haben. Waren daher die Stimmen so getheilt, daß nicht so viele 

für eine Wahl sich erklärt hatten, so wird unter Abrufung der Kirch­

spiele zur neuen Wahl unausgesetzt so lange geschritten, bis sich sieben­

zehn Stimmen für Einen vereinigen. 

§- 87-
Nach vollzogener Wahl begeben sich die Deputirten unter Anfüh­

rung des Landbotenmarschalls ins Ritterhaus. 

S- 88-
Nachdem die Deputirten nach der Kirchspcelsfolge ihre Platze 

eingenommen haben, so daß dem Landbotenmarschall zur Rechten die 

Deputirten der Selburgschen und Tuckumschen Oberhauptmannschaft, 

zur Linken neben dem Ritterschaftssecretar die Deputirten der Mitau-

schen und Goldingenschen Oberhauptmannschaft, und gegenüber die 

Deputirten der Hasenpothschen Oberhauptmannschaft ihren Sitz erhalten, 

eröffnet der Landbotenmarschall durch eine Anrede den Landtag. 

S. 8Y. 

Die zuerst vorzunehmenden Geschäfte haben folgende Ordnung: 

s) Der Landbotenmarsch.ill fordert den Ritterschaftssecretar auf, 

das Protocoll, zu welchem sich die Deputirten lcgitimirt haben, 

zu verlesen; 
d) er läßt sodann das Landtagsausschreiben verlesen; 
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c) er ernennt vier Deputirte, welche dem Herrn Generalgouverneur, 

wenn er in Mitau gegenwartig ist, und vier Deputirte, die dem 

Herrn Gouverneur, und zwei, die dem Herrn Vieegouverneur 

die Eröffnung des Landtags und die Wahl des Landboten-

marschalls bekannt machen. Ist der Herr Generalgonverneur 

nicht in Mitau, so ist es der Landbotenstube überlassen, entweder 

eine schriftliche Anzeige, oder dieselbe persönlich durch zwei Depu­

tirte Hochdemselben zu machen; 

ä) er ernennt zwei Deputirte, welche der Committee, die indessen in 

ihrem Saale versammelt ist, die Wahl des Landbotenmarschalls 

anzeigen, und nach dessen Austrage die Stunde bestimmen, in 

welcher Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft die Ab­
stattung der Relation der Committee und des Landesbevollmäch-

tigten erwartet; 
e) er ernennt zwei Deputirte, welche den Gliedern des Oberhof­

gerichts als alteren Brüdern die Wahl des Laudbotenmarschalls 

anzeigen, und selbige zur Anhörung der Relation des Landes-
beoollmächtigten und der Committee einladen. 

S. 90. 
Die Deputationen statten bei ihrer Rückkehr ihre Relation ab. 

§. 91. 
Der Landbotenmarschall fordert hierauf die Deputirten auf, die 

Oelikeratorig, ihrer Kirchspiele oder der Einzelnen in copia puratk 

spätestens bis zu der ersten, nach abgelegter Committeerelalion einfal­

lenden Sitzung einzubringen. 



32 

Z. 92. 
Bei Eröffnung der Session, in welcher die Relation abgestattet 

wird, nehmen die Glieder des Oberhofgerichts als altere Brüder rechter 

Hand neben dem Landbotenmarschall, und der Landesbevollmächtigte 

nebst den Gliedern der Committee zur Linken neben dem Ritterschafts­

secretar ihre Stelle ein. Die Glieder des Oberhofgerichts werden 

herkömmlichem Gebrauch gemäß durch vier dazu vom Landbotenmarschall 

erwählte Deputirte, und der Landesbevollmachtigte und die Glieder der 

Committee gleichfalls in der Art am Eingange des Saals empfangen. 

S. 93-
Nach Abstattung der Relation, bei welcher auch alle dazu gehö­

rigen Beilagen zu verlesen sind, hat der Ritterschaftssecretar den wesent­

lichen, zur öffentlichen Mittheilung bestimmten, und von der Ver­
sammlung geprüften Auszug anzufertigen, die Relation aber nebst den 

Beilagen vollständig zum Oiario zu nehmen. 

S. 94-
Nach abgelegter Relation der Committee tragt der Landesbevoll­

machtigte über seine etwanigen, speciell geführten Geschäfte oder beson­

deren Auftrage seine Relation vor. Sollten die Kreismarschälle aus 

ihren speciellen Functionen oder oder aus ihrer Geschäfts­

führung Vortrage an den Landtag zu machen haben, so melden sie 

selbige durch die Ritterschaftscommittee bei dem Landbotenmarschall an. 

S. 95-
Die Renteiverwaltung wird hierauf aufgefordert, ihre Relation 

abzustatten, und selbige in extenso zu den Acten Zu geben. Während 
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des Landtags hat ein jeder Mitbruder das Recht, die Landschafts-

rechnungen in einer mit dein Rentmeister dazu verabredeten Stunde 

zu inspiciren. 

S. Y6. 
Der Landbotenmarschall richtet nach Abstattung der Relation 

sowohl an die Committee, als an die Renteiverwaltung die Anfrage, 

„ob dieselben nicht einige Vorschlage zum gemeinen Besten zu machen 

„hatten, u. s. w., u. s. w.?" — Finden sich solche, so werden sie 

zum Oiario genommen, und die Besorgung eines wesentlichen Auszuges 

wird dem Ritterschaftssecretar übertragen. 

S. 97-
Hierauf hat der Landesbevollmächtigte Alles mitzutheilen, was 

auf Allerhöchsten Befehl oder auf Verfügung der Obrigkeit zur Berath-

schlagung oder zur Erfüllung zu bringen ist. 

§. 98-
Nachdem nun auf vorbemeldete Art der Landtag die zu seinen 

Arbeiten erforderlichen Materialien zusammengetragen hat, so werden 

nachstehende Commisiionen gebildet: 

1) Die Correlationscommission, zu welcher der Landbotenmarschall 

aus jeder Oberhauptmannschaft einen Deputirten erwählt, 

2) die Redactionscommission, auf gleiche Art durch den Landboten­

marschall zusammengesetzt, 

Z) die Caleulatorencommission, zu welcher jede Oberhauptmannschaft 

aus ihrer Mitte einen Deputirten bestimmt, 

4) die Stiftsrevision, zu welcher der Landboteumarschall einen Depu­
tirten ernennt, 
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5) die Prästandenrevisionscommijslon, zu welcher ex toto corpore 

drei Deputirte defignirt werden, die in Geineinschaft mit zwei 

aus der Committee delegirten Gliedern diesem Geschäft sich zu 

unterziehen haben. 

§- 99-
Die Correlationscommission hat den Zweck, die Geschäftsführung 

der Ritterschaftscommittee genauer zu prüfen, zu welchem Behuf ihr 

denn auch die Benutzung der Committee-Journäle, Acten und Archive 

freigestellt ist. Die Resultate ihrer Prüfungen werden der Ritterschafts­

committee mitgetheilt, und die Erklärungen von Letzterer gleichfalls zu 

den Acten genommen. Sollte hiermit der Gegenstand noch nicht völlig 

erschöpft der Landbotenstube erscheinen, so hat selbige von der Correla­

tionscommission eine Beantwortung zur letzten nnd schließlichen Erklärung 

der Committee einzufordern. 

H. in. 
Sollte der Landtag die Mittheilung der Correlation nebst den 

Erklärungen der Committee an die Kirchspiele verfügen, so find selbige 

unmittelbar nach der Committeerelation in den Kirchspielseonvocationen 

zum Vortrage zu bringen, und dein Urtheile des Kirchspiels die Geschäfts­

führung der Committee zu unterziehen. 

§.  IOI.  

Sämmtliche Oelideiatoiia werden der Redaetionscommijswn 

übergeben. Es hat diese Commijsion 
a) die eingebrachten Delidei^toria mit ihrem wesentlichen Inhalte 

nach ihren verschiedenen Materien zu ordnen, in Kategorieen 
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zusammenzustellen, und selbige mit dem Namen des Kirchspiels 

oder des Proponenten zu versehen, 

d) selbige ihrer Anwendbarkeit nach zu prüfen, das Nützliche oder 

Schädliche kurz herauszuheben, und eine empfehlende oder ab-
rathende Meinung, ohne jedoch ein neues Deliberatorium auf­

stellen zu dürfen, beizufügen, 
c) diejenigen Oelikeratoi-ia, welcher die §H. 76. und 78' erwähnen, 

besonders herauszuheben, und wegen der Ersteren (H. 76.) eine 

Abstimmung der Deputirten zu veranlassen, und wegen der Letz­

teren (Z. 78.) das Gutachten der Ritterschaftseommittee einzu­

fordern. 

§. IO2. 

Zn den Arbeiten der Redactionseommission wird ein Mitglied der 

Ritterschaftseommittee mit einem voto consultativo abdelegirt. Sollte 

dasselbe in seinen Ansichten mit der Redaetionseonunission disseriren, so 

kann es den Vortrag seiner diffentirenden Meinung auf der Landboteu-

stube verlangen, die, wenn selbige auch von der Ritterschaftseommittee 

getheilt wird, den Kirchspielen bei Gelegenheit des fraglichen Gegen­

standes vorgetragen werden muß. 

Z. IVZ. 
. Die dergestalt geordneten Oelideratorig werden von der Redaetions-

eommijston im Auszüge vorgetragen. Es kann der Deputirte den 

Vortrag seines veliberatorü in extenso fordern, so wie Zurecht­

stellung des Auszugs, wenn der Sinn desselben nicht richtig aufgefaßt 

seyn sollte. Das Sentiment der Commissi»« kann nur dann das Deli-

5 
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beratorium begleiten, wenn solches von der Majorität angenommen 

worden; entgegengesetzten Falls wird es ohne Sentiment in der Kirch­

spielsversammlung vorgetragen, wenn nicht von der Landbotenstube aus 

ein anderes Sentiment beliebt werden sollte. 

Z. 104. 
Es hat die Nedattionseonmussion die Fragen Zu den Delibera-

torien, wie zu dem Sentiment zu stellen. Sollten diese nicht erschö­

pfend erscheinen, so wird solches von dem Landtage zurechtgestellt. 

§. ic>5. 
Die Deliberatorien werden nur im Aliszuge abgedruckt, in exwn80 

aber auf Verfügung des Landtags durch Majorität, oder anf Verlangen 

eines Deputirten, und in diesem letzten Falle auf seine eigenen Kosten. 

Z. IO6. 

Oeliderstnl-ia, die nach den HZ. 76. und 78. verworfen worden, 

müssen ihrem Inhalte nach auch delirt, und können deshalb nicht zur 

Publieität gebracht, und in den Diarienauszug aufgenommen werden. 

Zu seiner Legitimation im Kirchspiele kann der Deputirte eine Beschei-

nignng über den Beschluß des Landtags verlangen. 

Z. 107. 
Die Caleulatorencommission übergiebt das Resultat ihrer Nechnungs-

revifion dem versammelten Landtage, welches, wenn es Bemerkungen 

oder Notate enthält, oder Erläuterungen erheischt, der sie betreffenden 
Committee oder Nenteiverwaltung mitgetheilt wird. Sind die einge­

gangenen Erklärungen nicht erschöpfend, und von der Calculatoren-
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eommisswn hierüber nochmalige Ausstellungen gemacht worden, so hat 

der Landtag diese zur letzten und schließlichcn Widerlegung der Committee 

und der Rentei zuzustellen, und der Gegenstand ist dem Beschlüsse der 
Kirchspiele vorbehalten. 

S. IL8. 
Die Renteiverwaltung hat hierauf die Grundzüge des Budgets 

für die nächsten drei Jahre mit Beziehung auf die muthmaßlichen, in 

der Versammlung zur Sprache gebrachten Bewilligungen und Vor­

schlage dem Landtage vorzulegen, die nach gepflogener Diseussion mit 

der Committee den Kirchspielen zur Beschlußnahme vorzulegen sind. 

Zu diesem Ende ersucht die Renteiabtheilunq die Redaetionseommission, 

ihr alle ans neue Geldwilligungen gerichteten Deliberatorim zeitig 

mitzutheilen. 
Z. IOY. 

Der zur Revision der Stiftsrechnungen delegirte Deputirte referirt 
dem Landtage über das Resultat seines Auftrages. 

H. 110. 

Desgleichen die zur Revision der Prästandenrechnungen beauf­

tragten Commissarien, nachdem gleich nach ihrer Ernennung der Land­

botenmarschall den Herrn Civilgouverneur ersucht hat, die auf dieses 

Geschäft bezüglichen Acten und Rechnungen dem Landtage zuzustellen. 

Z. in. 
Außer den in vorerwähnten W angeführten Bestimmungen 

gelangen zur Berathung an den Landtag: 

a) Allerhöchste Befehle, obrigkeitliche Anordnungen oder Vorschläge, 

welche während des Landtags eingegangen sind, 
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d) Anschreiben von Behörden, Adressen und Reklamationen von 

Personen, die entweder in den Deputirten an und für sich, oder 

in der Qualität, in welcher sie sich geriren, keine Repräsentanten 

besitzen, 
c) Anträge von Deputirten, die entweder aus dem Gange der 

Verhandlung selbst, oder von außen her ihre Veranlassung 

erhalten haben. 

Z. 112. 
Die Deliberatorien der Deputirten können nur dann Gegenstände 

der Kirchspielöberathungen werden, wenn selbige von zwei Dritteln der 

Deputirten angenommen sind, in welchem Falle sie an die Redactions-

eommission zurClassisicirung und Begutachtung zu übergeben sind. (H.ioi.) 

S.  HZ.  

Da es die Erfahrung gelehrt, daß während des Landtags stets 

Auskünfte, Erklärungen und Ansichten über verschiedene Geschäfts­

gegenstände von der Ritterschaftseommittee einzuziehen sind, so wird 

festgesetzt, daß während der Verhandlungen im ersten Termin der 

Landesbevollmächtigte oder sein Stellvertreter, und, wenn diese daran 

behindert werden, wenigstens zwei andere Glieder der Committee im 

Ritterhause persönlich anwesend seyn müssen, die aber nur dann, wenn 

sie vom Landbotenmarschall hierzu aufgefordert werden, solche ein­

stimmig zu ertheilen autorisirt sind. Diff^riren sie in ihren Meinungen, 

so ist die Committee förmlich durch Correspondenz zu befragen. Die 
Committee soll auch während der Dauer des Landtags, und in der 

Zwischenzeit der beiden Landtagstermine als bestehend und in Funetion, — 
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jedoch nur für die laufenden Geschäfte und dasjenige, was weder zum 

directen Nessort des Landtags gehört, noch auf das durch die Landes-

versammlung repräsentirte Corps der Ritterschaft sich bezieht, — be­
trachtet, und erst dann als aufgelöset angesehen werden, wenn die 

neuen Wahlen von der Landbotenstube bekannt gemacht worden sind, 

wogegen alsdann unmittelbar die nen gewählte Committee installirt 

werden soll. 

Z. 114. 
Der Landbotenmarschall hat die unmittelbare Leitung der Ver­

handlungen. Mit Beobachtung der in vorstehenden ZH. vorgeschriebenen 

Ordnung in dem Geschäftsgange eröffnet derselbe dem Landtage die 

Tagesordnung für die nächsten Tage, damit die Deputirten im Staude 
seyen, die in Rede stehendeil Materien vorbereitet mir Gründlichkeit zu 

verhandeln, und, wenn sie die Absicht haben, Vorträge für oder gegen 

diese zu halten, sich deshalb bei dein Laudbotenmarschall zu melden. 

H. HZ-
Von der Tagesordnung kann nicht abgewichen werden. Eine 

Ausnahme hat Statt, wennn Allerhöchste oder höhere Befehle eine 

unmittelbare Erledigung des Gegenstandes gebieten. Neue, auf andcrm 

Wege eingebrachte Materien unterbrechen die Tagesordnung nur 

dann, wenn anf besonderen Antrag des Landbotcnmarschalls die Majo­

rität solches beschlossen hat. 
H. 116. 

Nachdem nun in dieser Art die Deputirten über Alles instruirt sind, 

— was den Committenten mitzutheilen wäre, nachdem sie so, unter 

einen Gesichtspunet zusammengetragen, Alles übersehen, 
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— was durch die Geschäftsträger vollführt worden ist, 

— was von der Hohen Krone zur Erfüllung oder Beratschlagung 

gegeben ist, 

— wohin die Wünsche und Vorschläge aller Brüder gehen, 

— was die Geschäftsträger, durch Kenntniß der Angelegenheiten und 

Verhältnisse, durch Erfahrung und geübtere Auffassung der An­

sichten geleitet, zur allgemeinen Deliberation vorschlagen, 

so erklärt der Landbctenmarschall den ersten Landtagstermin für ge­

schlossen, indem er die Deputirten entläßt. 

Z.  I i?-

Mit dem geschlossenen ersten Landtagstermine übernimmt die Ritter­

schaftseommittee nnter ganz fpecieller Verantwortlichkeit des Ritter-

schaftsseeretärs 
a) die Besorgung des Abdrucks und, wo nöthig, der Abschrift der 

Landtagsaeten mit allen ihren Beilagen, in extenso oder im 

Auszuge, wie solches im Oiarlo bestimmt worden, 

d) die Absendung derselben an die Kirchspielsbevollmächtigten, um 

auf Grund derselben die Kirchspielsconvoeationen auszuschreiben. 

Z. HZ. 

Nachdem der Landbotenmarschall von der Beendigung des Abdrucks 

und der Abschriften der Landtagsaeten durch die Ritterschaftseommittee 

benachrichtigt worden, beraumt derselbe den zweiten Landtagstermin an, 

doch so, daß selbiger nicht später, als drei Monate nach dem Schlüsse 

des ersten Landtagstermins, seinen Anfang nehmen darf, wobei für 
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das Circuliren der Acten selbst ein Zeitraum von drei Wochen gelassen 

werden muß, und die Convocationen so abzuhalten sind, daß der 

Deputirte vor Eröffnung des Landtags in Mitau eintreffen könne. 

L .  Von den Verhandlungen zwischen den beiden 

Landtagsterminen in  Beziehung auf  d ieselben.  

Z. iiy. 

Neue Materien können in der Zwischenzeit von einem Landtags­

termin zum andern in den Kirchspielsberathungcn zum Vortrage gebracht 
werden, 

wenn selbige ans Allerhöchsten und höheren Besehl, Anordnung oder 

Anfrage veranlaßt worden, 
wenn Materien zur Sprache gebracht worden, die nicht Gegenstand 

der landtaglichen Verhandlungen seyn konnten, und auf welche 

daher denn auch keine' Deliberationspuncte gerichtet waren, 

wenn die Materien zwar quf dem Landtage in Verhandlung gestellt, 

nach geschlossenem ersten Landtagstermine aber durch äußere 
hinzugekommene Veranlassungen derartige Umstände eingetreten 

waren, daß der Gegenstand sich geändert, oder in ein ganz 

anderes Licht gestellt hat. 

Z. 120. 

Sind die Landtagsaeten zur Zeit noch nicht expcdirt, so werden 

die so eben erwähnten Materien denselben beigefügt, und in Umlauf 

gebracht. Sollten die Landtagsaeten aber bereits abgefertigt seyn, so 
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sendet die Ritterschaftseommittee sie direct an die Kirchsplelsbevoll-

machtigten mit dem Auftrage ihres Vortrags in ter-nüno con-

vocationis. 

Z. 121. 
Anlangend die Allerhöchsten und höheren Befehle, Anordnungen 

und Anfragen, hat das Kirchspiel nach Analogie des §. 14z. zu 

verfahren. 

O.  Von den Jnst ruct iousconvocat ionen.  

Z. 122. 

Nach getroffener Uebereinkunft mit dem Deputirten, welcher in 

eigener Person der Convocation beiwohnen mnß, um über die Land­

tagsverhandlungen des ersten Termins Rechenschaft seinen Commit-

tenten ablegen, so wie die erforderlichen Erläuterungen ertheilen zu 

können, und in Beziehung auf den §. 82. schreibt der Kirchspiels-

bevollmachtigte die Jnstrnctionsconvocation ans. Diese muß mit Rück­

sicht auf die Entfernung des Convocationsortes von Mitau so zeitig 

abgehalten werden, daß der Deputirte vor Eröffnung des Landtags 

daselbst einzutreffen im Stande sey 

H. 12z. 
Nach beendigtem Vortrage der Relation der Ritterschaftseom­

mittee, des Landesbevollmachtigten, ihrer Geschaftsverweser, der Rentei-

abtheilung mit den auf dieselbe bezüglichen Acten und Beilagen, so 
wie der Correlation und der ans selbiger hervorgegangenen Erklärungen, 

und der nach Z. 107. ans die Nenteiverwaltnng Statt gehabten Ver-
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Handlungen, fordert der Kirchspielsbevollmachtigte die Eingesessenen auf, 

ihre Erklärung über die verschiedenen Geschäftsführungen ihrer Commit-

tirten abzugeben. Nur der von der Majorität gemachte Ausspruch ist 

als der in das Landtagsdiarium aufzunehmende positive Wille des 

Kirchspiels in die Instruction des Depntirten einzutragen. 

§. 124. 

Bei allen Verhandlungen ist nur der von der Majorität ausge­

sprochene Wille als Beschluß des Kirchspiels anzusehen, und als 

Jnstrnetionspunet aufzunehmen. Wenn derselbe abgefaßt worden, 

mnß er vor Eintragung in die Instruction nochmals vorgetragen 

werden, ob der Sinn richtig ausgedrückt fey? Bewahrungen der 

Minorität oder Einzelner, so wie deren dissentirende Erklärung haben 

ihren angewiesenen Platz in dem Kirchspielsprotocolle, sie können aber 

nicht in die Instruction aufgenommen nnd ans selbiger dem Landtags-

Oiaric» inserirt werden. 

§. 125. 
Ueber alle Wahlen ohne Ausnahme und über Geldbeitrage wird 

nur durch das Ballottement votirt, und die Zahl der affirmativen nnd 

negativen Stimmen wird in die Instruction eingetragen. 

Z. 126. 

Bei allen Vorschlagen wegen Geldwilligungen, wo die Summe 

nicht bestimmt ist, siud zwei Fragen aufzustellen: 

a) Soll gewilligt werden? 

K) Welche Summe soll gewilligt werden? 

In allen Geldwilligungen entscheidet mir eine Zweidrittel-Mchrheit 

der Stimmen; ein Gleiches findet auch bei de»! Beralhungen über die 

b 
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Zusätze und Modifikationen der knrländischen Bauernverordnung Statt. 

(Viäe H. der Bauernverordnung.) 

§. 127. 
Bei allen Virilabstimmungen ist, um der Möglichkeit von 

Irrungen vorzubeugen, die Zahl der affirmativen uud negativen Stim­

men in Buchstaben auszuschreiben. Dieses gilt auch für alle von 

einem Landtage znm andern an die Committee eingesendeten Kirchspiels-

protoeolle. 

H. 128. 
Bei der Wahl des Landesbevollmächtigten, wie der fünf residi-

renden Kreismarschälle eoneurrirt das ganze Land, nachdem für Letztere 

die Candidaten aus den betreffenden Oberhanptmannschaften vorgescAagen 

worden sind; zur Stelle des nichtresidirenden Kreismarschalls wird 

derjenige erwählt, welcher aus den von der Oberhanptmannschaft in 

Vorschlag gebrachten Candidaten die Majorität der Wählenden in der 

Oberhauptmannschaft zahlt. Zur Stelle des Nittcrschaftssecretärs, so 

wie des Nitterschaftsrentmeistcrs, schlägt das ganze Land die Candi­

daten vor, und wählt aus denselben diese Beamten lebenslänglich. 

Die Actuare werden von der Nitterschaftscommitt^ erwählt, uud zwar 

der eine von ihr direct, nnd dcr andere auf Vorschlag der Nitter-

schaftsrentei. (Viäs Landtagsschluß von 1817-) 

Z. I2Y. 
In dieser Convocation ernennt das Kirchspiel seincn Bevollmäch­

tigten für die nächsten drei Jahre, dcr durch den Landtag der Nitter-

schastseomlnittee angezeigt wird. 
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Z. IZO. 

Die von dem Kirchspielsprotocoll getrennte, und besondeis abge­

faßte Instruction wird, von Allen unterzeichnet, dem Depntirten über­

geben, das Protocoll aber im Kirchspielsarchive aufbewahrt. (Z. 8l.) 

Der in manchen Versammlungen übliche die Beschlüsse des 

Kirchsviels anf den gedruckten Landtagsaeten zu notiren, ist nicht zu­

lässig, und vom Depntirten, wenn er als gehörig instrnirt angesehen 

seyn will, die Producirnng einer in aller Form abgefaßten Instruction 

zu fordern. 

§- 131. 
Wenn in der Instruction dcs Deputirten, fey es ganz im Allge­

meinen, oder für Einzelne specicll benannte Gegenstande, es nicht ex-

pressis Verdis ausgedrückt worden, 

«) daß in Fallen eines Etreites über den Sinn eines Jnstructions-

punctes zwei Drittel dcr Deputirten die Entscheidung durch 

Interpretation haben sollen, so ist für diesen Punkt die Stimme . 

des Kirchspiels als ruhend anzusehen. 

d) Ferner, wenn für den Fall nicht von: Kirchspiel prospicirt wor­

den, daß nach HZ. 1Z5., 15z. dcr Deputirte behindert würde, 

sein Kirchspiel zu vertreten, oder nach Z. 166. gc'nöthigt wäre, 

seine Instruction abzugeben, so kommen diese ZH. in Anwendung. 

K .  V o n  d e m  I n s t r u c t i o n s -  o d e r  z w e i t e n  L a n d t a g s t e r m i n e .  

§. 132. 5. 
An dem bestimmten Tage versammeln sich die Deputirten im 

Nitterhanse; der Landbotenmarschall eröffnet die Verhandlungen durch 
' 6s 
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die Aufforderung, die Erklärungen der Kirchspiele wegen der zeitherigen 

Geschäftsführung beizubringen. Wenn nun solche auch abweichend 

waren, so werden doch die Erklärungen der Mehrheit als die Gesin­

nungen des Ganzen durch den Landbotenmarschall verlaurbart. Um 

diese zu vernehmen, werden der Landesbevollmachtigte und die Glieder 

der Committee zur Sitzung eingeladen. 

S. IZZ.  
Anßer der Erklärung über die Geschäftsführung des Landesbevoll­

mächtigten, falls er über solche separat referirt, der Committee, der 

Nc.iteioerwaltung und der Kreismarschälle als Glieder der Commission 

in Sachen der Banernverordnung wird auch die über die Geschäftsführung 

dcr Kirchspielsbevollmächtigten unter die Beschlüsse verzeichnet. 

Z. 134. 
Hierauf fordert der Landbotenmarschall die Deputirten auf, die 

Vnda wegen der Wahlen zum Oiario zu bringen. 

Z. 135. 
Ein jeder zum Vorschlage gebrachte Candidat, dcr nicht die Absicht 

hat, die ihm beftiminte Stelle anzunehmen, ist verbunden, das Ballot-

tement sich fo zeitig, als möglich, und spätestens bis vor Abfertigung 

der Laudtagsaetcn an die Kirchspiele (Z. 117.), zu verbitten. Diese 

seine Erklärung kann derselbe zu den Acten des Kirchspiels, das ihn 

vorschlägt, oder im ersten Landtagstermine, oder anch endlich bei dcr 

Ritterschaftseommittee verlautbaren. Hat er solches unterlassen, und 

trifft ihn die Wahl, so kann er zwar um seine Entlassung nachsuchen, 

er ist aber verpflichtet, bis dahin, und bis seine Stelle durch eine neue 

Wahl besetzt worden, das ihn: übertragene Amt zu verwalten. 
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§. IZ6. 
Im Falle, daß wegen mangelnder positiven Mehrheit eine oder 

die andere Stelle der AdelsrepräscntatioN und der Renteiverwaltnng 

unbesetzt bleiben sollte, ist der bisherige Fnnctionär, wenn er solches 

nicht ablehnt, bei seinem Amte beiznbchalten. Es bezieht derselbe im 

Verhältniß zu seiner verlängerten Dienstzeit den derselben entsprechenden 

Gehalt, so wie die etwanigen Emolumente. Sollte er jedoch die fernere 

Verwaltung seines Amtes ablehnen, so hat die Ritterschaftseommittee 

bis zur Wiederbesetzung dcr Vacanz die Geschäfte desselben unter sich 

zu vertheilen. 

.Z.  iZ7-
Die Mehrheit der affirmativen Stimmen bestimmt die Wahl. — 

Der erwählte Landesbevollmächtigte und die erwählten Glieder der 

Committee werden zur Sitzung eingeladen, und treten sofort in Function, 

auch wird diese Wahl dein Generalgouverneur, Gouverneur, der 
Regierung, dein Kameral- nnd Domamenhofe nnd den Mitgliedern des 

Kurländijchen Oberhofgeu'chts als älteren Brüdern znr Anzeige gebracht. 

S.  IZ8-
Die Lcitnng der fernereu Verhandlungen ist dem Ermessen des 

^andbotenmarschalls überlassen, indem er die in den M 114. und 115. 

vorgeschriebene Ordnung sür den Gang der Geschäfte der Landesver-

sammluug eröffnet. 

Alle znr Verhandlung kommenden Materien lassen sich in en^r 

Rücksicht nntcr zwei Ablheilungcn bringen; sie sind nämlich solche, 

die ans so bestimmte Fragen zu reduciren sind, daß sich darüber mit 
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Ja und Nein antworten laßt, oder sie sind solche, bei denen so 

vielfache Ansichten nnd Modifikationen möglich sind, daß nnr durch 

eben so viele abgesonderte Fragen der Wille des Ganzen über alle 

einzelnen Bestimmnngen vernommen werden kann. 

Ueber die Materien erster Art können sich in den Instructionen 

der Depntirten ganz bestimmte, bejahende oder verneinende Erklärungen 

finden; über die Materien zweiter Art kann der Wille der Commit-

tenten nur in der Hauptsache bestimmt, wegen der einzelnen Bestim­

mungen aber nur vorschlagsweise ausgedrückt seyn, weil sonst keine 

Berathschlagung zu einem Beschluß gedeihen könnte. — In der allge­
meinen Versammlung, wo solche Materien endlose Diseussionen veran­

lassen, erwählt man daher das Mittel, durch ernannte Commisstonen 

den zu nehmenden Beschluß vorzubereiten; hier auf den Landtagen hat 

sich die Versammlung der Deputirten als eine solche Commission zu 

betrachten, und hat in schwierigen Fällen auch das Gutachten der 

Committee einzuziehen, das, je nachdem es durch gehaltvolle Gründe 

unterstützt ist, oder nicht, nach Ermessen der Depntirten berücksichtigt 
wird. Wenn daher durch Verlautbarung dcr ans den Kirchspielen 

gemachten Erklärungen ausgemittelt ist, was der Wille der Mehrheit 

über eine Materie in der Hauptsache staluirt, so ist es die Pflicht der 
Deputirten, und wird ihr Verdienst, unter Leitung des Landboten-

marschalls durch ruhige Prüfung diejenigen Bestimmungen auszu-

mitteln, die dem gemeinen Besten am angemessensten find. 

S. 140. 
Damit aber das Ganze möglichst gesichert werde, daß bei den 

Materien, über welche nicht vi, Kim in den Kirchspielen gestimmt, oder 
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worüber nicht buchstäblich aus den Kirchspielen instruirt werden kann, 

nur solche Beschlüsse genommen werden, die dem Willen der wahren 

Mehrheit angemessen, nnd dem Wohl des Ganzen entsprechend sind, 
so wird festgesetzt, 

3) daß nur zwei Drittel dcr anwesenden Kirchspiele die entscheidende 

Mehrheit ausmachen, und daß eben so 

d) in Fallen, wo über solche Gegenstande, die im ersten Landtags­

termine zur Deliberation gestellt worden sind, keine buchstäblichen 

Instructionen gegeben worden, uur durch Vereiuiguug der Mei­

nungen von zwei Drittel der anwesenden Deputirten ein Beschluß 

geltend wird, welches jedoch nicht dahin auszudehnen ist, daß 

den Deputirten ein Recht zustehe, im zweiten Termine über neue, 
in-den Kirchspielsversammlungen nicht zum Vortrag gekommenen 

Gegenstände zu beschließen. 

H.  l4 l .  

Wenn über alle Materien die in besonderen Tabellen zur augen­

blicklichen genauen Uebersicht speeiell, und im Landtags - Vibrio im 

Resultat zu actisireude Abstiuunuug gehalten, und hiernach die Beschlüsse 

abgefaßt worden sind, so wird nach Maßgabe dessen der landtagliche 

Schlnß und die Instruction für die Committee angefertigt. Solche 

werden im Entwürfe von dem Nitterschastsseeretar vorgelegt, und nach 

geschehener Approbation die hierauf besorgten reinen Abschriften in der 

Art unterzeichnet, daß der landtagliche Schluß von dem Laidboten-

marschall, säiumtlichen Dcpulirten und dem Nitteri<Haftsseere!ar, die 

Instrnetionen hingegen von dein Landbotenma-schall und Nitterschasts-
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fecretär, so wie auch das mit diesem Act geschlossene Diarium und die 

Cassabücher unterzeichnet werden. 

S. 142. 

Vor dem Abschluß des Oiarü ist die Beendigung der laudtäg-

lichen Verhandlungen durch Deputationen dem Herrn Generalgouvernenr, 

Gouverneur, Viccgouverneur und den Oberhofgerichtsgliedern als alteren 

Brüdern zur Anzeige zu bringen. (Viäs H. 89.) 

§. 143-
In Rücksicht der von dcr Hohen Krone während des Landtags 

gemachten Eröffnungen ist Folgendes wahrzunehmen. — Solche Eröff­
nungen enthalten entweder 

a) Allerhöchste Befehle, welche zur Nachachtung erlassen sind, 

und wobei auch die Art der Befolgung vorgeschrieben ist; hier 

hat der Landtag nichts, als die schnellste Mitteilung an die 

Committenten zu besorgen; oder 

K) Allerhöchste Befehle, wobei in Absicht dcr Nachachtung der Wahl 

des Adels Einiges überlassen ist; hierbei können die Fälle zweifach 

seyn. Entweder leidet die Angelegenheit einen Aufschub, und 

dann ist es Pflicht, aus dein Landtage an die Kirchspiele zu 
rccurriren, welche ihre Erklärungen an die Committee einsenden; 

oder, wcnn kein Aufschub vergönnt ist, so müssen unter Leitung 

des Landbotenmarschalls zwei Drittel der Stimmen sich für einen 

Beschluß vereinigen; oder 
Anträge, welche keine bestimmte Vorschrift enthalten, sondern 

nur die Ritterschaft zur Unterlegung ihrer Entschlüsse auffordern. 
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Hierbei haben die Deputirten die Pflicht, Beratschlagungen zur Aus-

mittelung der zweckdienlichsten Resultate anzustellen, nnd bei ihrer 
Relation in den Kirchspielen daselbst Erklärungen zu veranlassen, aus 

deren Zufertigung an die Committee ein Beschluß ausgemittelt werden 

kann. 

§- 144-
Nach dem Schluß der Landtagsverhandlungen ist der Abdruck des 

Landtagsschlnsses und des uuter Approbation der Landboteustube äuge-

fertigten wesentlichen Auszuges des Oiaiü auf das Schleunigste zu 

besorgen, uud sodann von den Deputirten die Relation in dazu veran-

stalteten Kirchspielsoersammlungen abzustatten. 

S- 145-
Nach dem unter dein 2Zsten April 1327 Allerhöchst bestätigten, 

und dem Landtage am I8ten März 1827 von der kurländischen 

Gonvernementsregierung mitgetheilten Doklad des Herrn Ministers des 

Innern sind dem Herrn Generalgouverneur in einem kurzen Register 

die auf die inneren und ökonomischen Angelegenheiten Bezug habenden 

Beschlüsse anzuzeigen, dagegen diejenigen, welche in Beziehung auf die 
Regierung gefaßt worden, m extey5v zu überreichen. Um dieser 

Vorschrift zu genügen, hat der Landtag dem Herrn Geueralgouverneur 

oder demjenigen, der dessen Viees vertritt, den abgedruckten Landtags­

schluß mit der ehrfurchtsvollen Bitte zn unterlegen, den Wünschen und 

Bitten des Landes seinen Schntz angedeihen lassen zu wollen. 

Z. 146. 

Den Landtagsschluß nebst Diarienauszug des zweiten Landtags-

termins, desgleichen die zu demselben etwa gehörigen Beilagen schickt 

' 7 

< 
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die Ritterschaftseommittee, wenn der Druck beendigt worden, an den 

Lcmdbotenmarschall, an die Kirchspielsbevollmächtigten und die Depu­

tirten, mit dcr Aufforderling an Letztere, die Convocation zur Abügung 

der Schlußrelation innerhalb drei Wochen a äsw der Absendung mit den 

Kirchspielsbevollinächtigren z>t verabreden und abzuhalten. 

Z. 147. 

Der Kirchspielsbevollmachtigte erhalt von dein Landtagsschlusse so 

viele Exemplare, als derselbe Stimmberechtigte in seinem Kirchspiele 

. zahlt, um ihn an diese zn vertheilen. 

VII. Von den Rechten der Landtagsverhandlung und 
von der Ordnung bei den Verhandlungen. 

§. 148-

Die Versammlung dcr Deputirten repräsentirt das Corps der Ritter­

schaft, und genießt in allen äußeren Verhältnissen die Rechte, die dem 

ganzen Corps zustehen. Es werden demnach alle in unseren alteren 

Gesetzen darüber Statt findenden Verorduungen hiermit reassmm'rt. 

§. ?49-

Der Landbotensaal, in welchem die Sitze der Deputirten durch 

ciue Barriere abgesondert sind, ist für jeden Mitbruder offen; Jeder 

kann bei allen Verhandlungen gegenwärtig seyn, es wäre dann, das; 

der Laudbotenmarschall Veranlassung fände, mit den Deputirten Min 

zn deliberiren. 
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§. I5o-

In hierzu sich darbietender Veranlassung kann der Landboten-

marschall anch einen engeren Ausschuß der Deputirten bilden, zu 

welchem jede Oberhauptmannschaft einen Deputirten ans ihrer Mitte 

ernennt, und in dessen Sitzung nur die hierzu designirten Personen 
gegenwartig sind. 

Z.  I5 l -

Der Deputirte, welcher einen mündlichen Antrag machen, oder 

einen schriftlichen verlesen will, hat, der Gegenstand gehöre zur Tages­

ordnung, oder nicht, zuvörderst das Wort bei dem Lcmdbotenmarschall 

zu verlangen. Mündliche Antrage, wenn solche nicht in ganz kurzen 
Dietaten bestehen, und in das Diarium eingetragen worden, hat der 

Deputirte nach beendigtem Vortrage ihrem allerwesentlichsten Inhalte 

nach zu reeapituliren, und sich, wenn sie verschrieben sind, selbige noch­

mals vom Ritterschaftssecretar vorlesen zn lassen, nm die Ueberzeugung 

zn gewinnen, daß der gehabte Sinn darin richtig ausgedrückt worden. 

S. 152. ' 

Jeder Antrag eines Depntirten, der bereits einer Discusston unter­

zogen worden, oder eine Beantwortung veranlaßt hat, oder über den 

abgestimmt ist, kann nicht mehr vom Antragsteller willkürlich zurück­

genommen oder modificirt werden. Hierzu gehört die Zustimmung von 

zwei Dritteln dcr Deputirten. Ist aber über einen solchen Antrag in 

den Kirchspielen bereits ein Beschluß gefaßt, so ist die Zurücknahme 

desselben gar nicht gestattet. 

7" 
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s. 153. 

Die Deputirten müssen zu der vom Landbotenmarschall bestimmten 

Stunde in der Sitzung erscheinen. Die Vernachlasslgnng der Ver­

tretung der Kirchspiele ist für eine Veruntreuung der Instruetion zu 

achten, und wenn der Fortgang der landtaglichen Verhandlungen dadnrch 

gehemmt wird, so sind der Landtag und insbesondere der Landboten-

marsch.ill verpflichtet, die Rüge der Vernachlässigung eintreten zu lassen, 

daher denn die Abwesenden nothwendig in jeder Session in das Protoeoll 

zu verzeichnen sind. 

154. 

Wird Jemand durch Krankheit oder andere, vom Landboten­

marschall dafür anerkannte Legalien an der Erscheinung behindert, so 

hat derselbe, wenn das Kirchspiel auf solcheu Fall nicht eiue andere 

Disposition getroffen hat, die Vertretung der Instruetion einem anderen 

Deputirten zu übertragen, der mit der Annahme auch die Verantwort­

lichkeit seines Mandanten theilt; jedoch wird nur die Uebernahme einer 

einzigen fremden Instruetion in vorbestimmter Art verstattet, so daß 

ein Deputirter auf keinen Fall mehr, als zwei Stimmen, exereiren darf. 

§- 155. 

Der Landbotenmarschall hat das Recht, um ungestörter die Leitung 

der Geschäfte besorgen zu können, seine Instrnelion an einen der Depu­

tirten zu übergeben, duher denn auch demselben die Annahme einer 

fremden Kirchspielsinstruetion nicht gestattet ist. Wo in zweifelhaften 

Fallen der Sinn seiner an einen Dritten übertragenen Instruetion einer 
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Erläuterung bedarf, da gebührt selbige dem sie übertragen habenden 

Landbotenmarschall. (Siehe auch Z. 176,) 

Z. 1Z6. 

Die Uebertragung einer Deputirten- Instruction nach eingeholter 

Bewilligung des Landbotenmarschalls geschieht durch cine Erklärung zu 

Protoeoll, wenn nicht plötzliche Krankheit oder legale Ursachen den 

Uebertragenden verhindern, gegenwartig zu sevn. Mit der Ueber­

tragung der Instruetion ist auch deren Einhändigung an 

den Stellvertreter unerläßlich verbunden, damit in vorkommenden Fallen 

ans Antrag des Landbotenmarschalls oder eines Deputirten der bezüg­

liche Passus in derselben inspieirt werden könne. 

Z- !57-

Der substituirte Deputirte hat nicht das Recht, die übernommene 

Instruction weiter an einen Anderen zu übertragen. Kann oder will 

er selbige ferner nicht vertreten, so zeigt er solches bei dein Diaii« an, 

und die Deputirten der Oberhauptmannschaft, zu welcher das Kirchspiel 

gehört, erbitten einen der anwesenden Deputirten zur Uebemahme der 

Instruetion. 

1.58. 

In der Regel erscheint auS jedem Kii'chspicle nur ein Depittirter, 

welcher aus der Landeseasse seine Diäten erhalt. Sollte das Kirchspiel 

einen zweiten wählen wollen, so hat dasselbe für ihn aus eigenen 

Mitteln die Diäten auszusetzen. 
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Z. 159. 

Zwei, ein Kirchspiel reprasentirende Deputirte haben jedoch bei 

den Abstimmungen nur eine Stimme. Können sie im Fall einer 

Meinungsverschiedenheit sich nicht mit einander wegen ihres Voti ver­

ständigen, so ruht die Stimme des Kirchspiels in Beziehung auf den 

zur Frage gestellten Gegenstand, wenn nicht das Kirchspiel prospicirt, 

und bestimmt haben sollte, welchem der Deputirten bei Meinungsver­

schiedenheiten die entscheidende Stimme gebühre. Antrage zur Unter­

stützung und Enlwickelung seiner Ansichten indessen zu machen, ist jedem 

der beiden dissentirenden Deputirten unbenommen. 

H. l6o. 

Wenn ein Kirchspiel den Landtag nicht durch Absendung eines 

Deputirten abwartet, so kann dies die Kraft der ohne dessen Teil­

nahme genommenen Beschlüsse nicht mindern; gegen dasselbe sind aber 

die darüber Statt findenden alteren Verordnungen in Anwendung zu 

bringen, und es, wenn es durch eigene Schuld seine Vertretung verab­

säumte, mit einer Pön von IZZ V? Rubeln Silber für jeden Termin, 

an die Landeseasse zahlbar, zu belegen. Ist aber die Vertretung durch 

Schuld der Deputirten verabsäumt, so greifen die in 2OI. und 202. 

angeordneten Bestimmungen Platz. 

§. ibi. 

Das Diarium steht einem jeden Deputirten für seine mündlichen 

und schriftlichen Antrage offen; dieses Recht genießen ferner der Landes­

bevollmächtigte, die Ritterschaftseommittee und ihre Mitglieder (HH. 94. 
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bis 97.), so wie endlich die vom Landtage aus, oder durch dessen 

Beschluß eonstitlu'rten Commissionen und Delegationen. 

§. 162. 

Alle Antrag: von Stimmberechtigten an den Landtag, wenn 

selbige nicht in den Kirchspielsversammlungen zur Sprache gebracht 

worden, sind selbst durch den Deputirten nicht zulässig, es sey denn, 

daß nachgewiesen würde, daß damals die Veranlassung zu denselben nicht 

existent war. Indessen kann der Beschluß von zwei Dritteln der 

Deputirten allein darüber Bestimmung treffen, ob sie überhaupt 

Gegenstand landschaftlicher Verhandlungen werden, oder unberücksichtigt 

bleiben sollen. 

S- 16z. 

Unbesitzliche Mitglieder der Ritterschaft, die nicht in einer beson­

deren Qualität agiren, können sich durch einen Deputirten oder durch 

die Ritterschaftseommitte'e an den Landtag wenden. Qualift'cirt sich 

der Gegenstand nicht zu einer Landesverhandlung, sey es wegen der 

Natur desselben, oder wegen der Abfassung, so lehnt der Aufgeforderte 

unter Molivirung der Gründe das an ihn gebrachte Ersuchen ab. 

§. 164. 
Die Landesversammlung hat ein unbestreitbares Recht, von ihren 

Deputirten in Sprache und Schrift Anstand und Achtung zu fordern. 

Würde ein Deputirter entweder direct von sich auS, oder in Veranlassung 

einer an ihn gelangten Aufforderung schriftlich oder mündlich einen 

Vortrag machen, der jene Forderungen verletzt, so hat der Landtag 
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die Befngniß, mittelst Beschlusses von Zwei Dritteln seiner Deputirten 

den Antrag ganzlich zurückzuweisen, oder dessen Emendirung zu fordern. 

Da aber der Vorwurf von Austandswidrigkeit und von Verletzung 

schuldiger Achtung selbst eine Krankung involvirt, und daher nicht will­

kürlich gemacht werden kann, so muß der Zurückweisung oder der gefor­

derten Emendirung eine motivirende Begründung des Verfahrens bei­

gefügt feyn. 

§. 165. 

Verweigert der Deputirte die Zurücknahme oder Emendirung 

seines Vortrags überhaupt, oder auch, nachdem eine Majorität von 

zwei Dritteln Deputirten die von ihm beigebrachten Erklärungen und 

Erläuterungen nicht zureichend erachten sollte, um den dein Vortrage 

gemachten Vorwurf aufzuheben, so wird derselbe vernichtet und aus 

dem Uial'in gestrichen, 

der Deputirte zur Niederlegung seiner Instruction genöthigt, und 

diese nach Z. 157. einem anderen Deputirten übertragen, 

ihm der aetioe fernere Zutritt zur Versammlung untersagt, und 

endlich auf seine Bestrafung wegen Vcruntrcuuug seiner Instruetion 

angetragen. 

§. 165. . 

Ucber jede vom Landbotenmarschall zur Verhandlung gestellte 

Materie wird, wenn solche wörtliche Entscheidungen in der Instruction 

enthält, sofort nach Ordnung der Kirchspiele gestimmt; ist aber über 

eine Materie nicht buchstäblich mstruirt worden, so wird erst nach 

geschehener Discussion Abstimmung gehalten. 
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§- 16?. 
Wahrend des Landtags wird durch den Landbotenmarschall aus 

der Versammlung die Correspondenz geführt. 

S-
Aus dein Diurici werden mit Zustimmung der Deputirten durch den 

Landbotenmarschall die Kosten für Aufwartung in der Landbotenstube, 

für Copialien, die in der Canzellei nicht zn bestreiten find, für die 

Deputirten zur Reise nach Riga, für die Landtagspredigt und die 

Estafettengelder, so wie endlich die Diäten nnd Meilengelder der Depu­

tirten an die Landescasse angewiesen. 

Z. 169. 
Die von der gesetzlichen Mehrheit der Deputirten nach den hier­

über bestehenden, verschiedenen Kategoricen gefaßten Beschlüsse bilden 

den Landtagsschluß, und müssen ohne Ausnahme von sammtlichen 

Deputirten unterzeichnet werden. 

S. 
Protestationen gegen selbige, so wie jede Handlung, welche die 

Absicht verrath, das, was xer- vola beschlossen, in seinem 

Effect zu hemmen, sind nach den Gesetzen des Landes bei Pön von 
33'/z Reichsthalern Albertus oder 42 Rubeln Silber verboten. Der 

von der Mehrheit überstimmte Deputirte kann seinen Dkssensus mit 

dem etwa darauf bezüglichen Auszuge aus seiner Instruction zu seiner 

Legitimation verschreiben, auch sich Schein und Beweis darüber ertheilen 

lassen, ohne daß jedoch, seine eingereichten Bewahrungen zur öffent­

lichen Kunde gebracht werden dürfen. Diese Vorschrift gilt auch für 

alle Theilverfammlungen. 
' 8 
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Z. M. 
Delegationen und Deputationen auf Kosten des Landes können 

nur dann von zwei Dritteln der Deputirten beschlossen werden, wenn 

bei einer evidenten Gefahr im Verzuge die Majorität der in xleno 

versaminelten Ritterschaftscommittee gleichfalls die Ansicht des Landtags 

theilt. Wo aber wegen deren Abordnung der Reenrs an das Land 

möglich ist, soll die Bestimmung desselben allemal zuvor eingeholt 

werden. 

172. 
Die gesetzliche Mehrheit der Deputirten kann in Ueberemstimmung 

mit der Ritterschaftscommittee den Jnstructionslandtag limitiren, jedoch 

ohne deshalb auf Vermehrung der Diäten Ansprüche machen zu dürfen. 

S. i?Z. 
Acht Wochen a der Ausfertigung der Ritterschaftscommittee 

und der Absendung des Landtagsschlusses an den Deputirten hat er 

seinein Kirchspiel eine genaue Relation über die Verhandlungen des 

zweiten Landtagstermi'ns nach getroffener Uebereinkunst mit dein Kirch-

spielsbevollmachtigten abzustatten, und die verlangten Auskünfte den 

Eingesessenen zu ertheilen. Der Kirchspiclsbcoollmachtigte hat der 

Ritterschaftscommittee über diesen Aet Anzeige zn machen. Unter­

lassung dieser Pflicht von Seiten des Deputirten entzieht ihm für den 

nächsten Landtag die Fähigkeit, zum Deputirten berufen zu werden. 

s. 174. 
Eine jede Kirchspielsvcrsammlung hat das Recht, ihre Zufriedenheit, 

wie ihre Mißbilligung, über die den Deputirten als collectiven Bevoll-
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machtigten anvertraute Geschäftsführung auszusprechen. Hierüber auf 
den Jnstrnetionseonooeationen ausgesprochene Willensmeinnngen werden 

zwar im Dinri» vermerkt, find aber nur dann zur Mittheilung an die 

Bethciligtcn geeignet, wenn die Majorität der Kirchspiele sie theilt. 
Derartige Erklärungen auf den Convoeationen für die Schlußrelation 

(H- werden an die Nitterschaftseommittee eingesandt, und sind, 

wenn sie von der Majorität ausgesprochen worden, wein gehörig, zu 

eröffnen. 

VIII. Von dcm Landbotenmarschall. 

§- 175-
Der Landbotenmarschall wird nach den in W. 84. bis 8b. enthal­

tenen Vorschriften aus der Zahl der Deputirten gewählt. 

H. 176. 
Der Landbotenmarschall hat mit Beobachtung der in diesem Regle­

ment vorgeschriebenen Ordnung des Geschäftsganges die Leitung der 

Verhandlungen; er bestimmt die Stunde der Sitzungen, eröffnet und 

limitirt sie, indem er möglichst Vor- und Nachmittags sie hält, er 

ordnet nach §. 114. die Ordnung an, in welcher die Materien für 

die nächste Sitzung zum Vortrage gestellt werden sollen, und wacht 

über die Beobachtung dieser Reihenfolge. Auf eigenen oder eines 

Deputirten Antrag veranlaßt er nach Z. 115. die etwa nöthig erachtete 

Abweichung, erklärt die Diseussionen, nachdem die Materien erschöpft 

worden, für geschlossen, nnd ordnet die Abstimmung über selbige an; 

bei Parität der Stimmen giebt die seinige den Ausschlag. In diesen 
8 6 
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Fallen hat derselbe sein nach Z. 155. an einen Deputirten übertragenes 

Stimmrecht selbst zu exereiren. 

Z. 177. 
Der Landbotenmarschall hat nicht das Recht, ehe die Landtags-

verhandlungen für geschlossen erklart worden, Antrage von Kirchspielen 

oder Deputirten von sich ans ab- oder zurückznweisen, wenn diese nicht 

in Beziehung zu Gegenständen stehen sollten, denen der Vortrag nach 

den M 76., 77., 78., ioi. und Iv6. bereits versagt worden «ist. Die 

Beseitigung von Antragen, welche nicht zu der eben genannten Kategorie 

gehören, ohne selbige einer Abstimmung zn unterziehen, kann nur auf 

den Beschluß von zwei Dritteln der Deputirten Statt finden. In den 

Fallen, wo der zu behandelnde Gegenstand die Besorgniß einer Collision 

veranlassen, und die Ritterschaft in Confliet mit den Autoritäten bringen 

könnte, ist es dem Landbotenmarschall anheimgestellt, das Gutachten 

der Ritterschaftscommittee einzufordern. Theilt selbige unter Anführung 

der Gründe jene Besorgniß, so wird der zum Vortrage gestellte Gegen­

stand beseitigt, und aus dein vlario delirt, entgegengesetzten Falls aber 

derselbe den Deputirten zur Abstimmung vorgetragen. 

S. 178. 
Der Landbotenmarschall ernennt die Z. 89. erforderlichen Deputa­

tionen, und bildet die Z. 98. vorgeschriebenen Commissionen, um den 

Landtagsoerhandlungen vorzuarbeiten. 

§. 179. 
Commissionen, welche nicht unmittelbar mit" den Verhandlungen 

des Landtags in nothwendigem Zusammenhange stehen, oder deren 
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Bildung nicht in vrnnem eventum von den Kt'rchspielsversammlungen 

angeordnet, oder Höhern Orts nnabweichlich geboten ist, sollen nur 
vom Lande aus nach den bestehenden Vorschriften gebildet werden. 

§. I8O. 
Der Landbotenmarschall hat über die Ruhe und den Anstand in 

den Versammlungen zu wachen, so wie darüber, daß die gesetzliche 
Ordnnng in den Geschäften der Form und dein Wesen nach beobachtet, 

und die verhandelten Materien mit der erforderlichen Umsicht und 

Klarheit zum Beschlüsse gebracht werden, — daß die Deputirten ihre 

Sitzungen gehörig und fleißig abwarten, und ohne vorhergegangene 

Anmeldung bei ihm solche nicht versäumen, — bei Abstimmung und 

Vortragen diese nicht stören und unterbrechen, nnd ihre Sitze nicht 
verlassen, — daß in Schrift und Wort die den, Landtage, den ritter­

schaftlichen, wie anderen Beamten schuldige Achtung nicht verletzt 
werde, — daß die Landtagsoerhandlungen möglichst gefördert, und 
durch Nebendinge oder denselben fremde Gegenstände nicht verzögert 

werden. — Er genießt alle die ihm aus den Landesgesetzen und 

früheren Verordnungen zuständigen Befugnisse, welche hiermit reassu-

mirt werden. 

§. 181. 
Der Landbotenmarschall ordnet diejenigen Sitzungen an, in welchen 

die Berathungen nur in Gegenwart der Deputirten abgehalten werden 
sollen, wo alsdann der Zutritt den übrigen Gliedern des Adelscorps 

versagt ist; in hierzu sich darbietender Veranlassung hat er die Besugniß, 

die Bildung eines engeren Deputirtenausschusses M 94., 149., 1^.) 

zu verlangen, und die Stunde für ihre Sitzungen zu bestimmen. 
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ö. 182. 
Der Landbotenmarschall bestimmt in Uebereinftimmung mit der 

Majorität der Deputirten den peremtorischen Termin, über welchen 

hinaus keine Anträge mehr angenommen werden dürfen, erklärt den 

Schluß des ersten, wie des zweiten Landtagstermins, bestimmt nach 

§. 118. den Anfang des zweiten Landtagstermins, und entläßt die 

Deputirten. 

S. 183-
Unter seiner Unterschrift wird in allen Landcsangelegenheiten 

wahrend des Landtags die Correspondenz geführt, so wie alle eingehenden 

Schreiben von ihm entsiegelt werden. 

IX. Von dem Ritterschaftssecretär. 

Z. 184-
Die Ritterschaft wählt den Ritterschaftsfecretar aä äles viwe 

aus dem Jndigenatsadel, und zwar aus den vom ganzen Lande vor­

geschlagenen Candidaten, durch positive Stimmenmehrheit. Sollte 

derselbe seinen Dienst aufgeben wollen, so sucht er durch die Ritter­

schaftscommittee bei dem Lande um seine Entlassung nach; er muß 

jedoch sein Amt so lange verwalten, bis durch geschehene Wahl seine 

Stelle besetzt ist. 

§. 185-
Bei legaler Abwesenheit oder Unmöglichkeit, sein Amt zn verwalten, 

hat in der Regel der Ritterschaftsactuar seine Stelle zu vertreten, der 

Landtag hat jedoch, so wie die Committe'e das Recht, Ersterer, ihm 
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einen Deputirten, Letztere, eins ihrer Mitglieder oder einen ihrer Beamten 

zu snbftituiren. 

H. 186. 
Er hat das Vmuin consultativum auf den Landtagen und in 

der Committe'e. 

S. 187-
Er führt das Protocoll in den Versammlungen des Landtags und 

der Eommittee, und contrafignkrt alle von dein Landbotenmarschall, der 

Ritterschaftscommittee und dem Landesbevollmachtigten ausgegangenen 

Ausfertigungen nnd Attestate. 

Z. 188. 

Er beglaubigt alle Ausfertigungen der Landesversammlung und 

der Ritterschaftscommittee. 

Z. I8Y. 
Alle mündlichen Antrage auf den: Landtage hat derselbe sogleich 

zn verschreiben und alsdann laut zu verlese», um Proponenten die 

Ueberzeugung zu geben, daß der Sinn richtig aufgenommen worden. 

Das Diarium muß aber bei jeder nächsten Sitzung gehörig mundirt 

nach deren Eröffnung verlesen, und auf der Stelle vom Landboten­

marschall unterzeichnet, und vom Secretär eontrasignirt werden. 

S. IYO. 

Abschriften laufender Verhandlungen und Extracte aus dem 

Landtags-Viario an Andere, als an Deputirte, so wie dieselben aus 

dem Archiv, den Journalen und Aeten der Ritterschaftscommittee an 

Andere, als Mitglieder dieser Committe'e, sind dem Ritterschafts-
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secretär nur gestaltet, Erstere mit Bewilligung des Landbotenmarschalls 

oder des Landtags, Letztere aber mit Bewilligung des Landesbeooll-

machtigten oder der Committee. 

S. lyi. 

Der Nitterschastsseeretär bedient sich in seinen offiziellen Amts­

verrichtungen des Ritterschastsinsiegels. 

§. IY2. 

Bei gehäuften Geschäften während des Landtags ist es demselben 

verstattet, einen der Deputirten zur Hülfe in seinem Geschäfte zu 

erbitten; auch kann der Nitterschastsseeretär alsdann die Beglaubigung 

der vielfach auszufertigenden Abschriften dein Gehülfen übertragen. 

§. IYZ. 
Der Nitterschastsseeretär hat auf Landtagen und in den Sitzungen 

der Nitterschaftseommittee das Recht, und, wo das Interesse des 

Landes es erheischt, die Pflicht, seine dissentirende Meinung gehörig 

motivirt zum Protoeoll zu geben. 

Z. 194-
Der Ritterschastsseeretär bat die unerläßliche Pflicht, bei den 

Verathungen die Landesversammlung auf die gesetzlichen und anderen 

Verhältnisse aufmerksam zu machen, ihr treu und wahr die That-

umstände auseinanderzusetzen, und da, wo es auf positive Erfahrung 

nnd Wissel! ankommt, den wahren Stand der Dinge und ihren eigent­

lichen Zusammenhang vorzulegen. Die Ehre und seine Amtspflicht 

gebieten ihm, nicht nur den Worten, sondern auch dem Geiste und 

Sinne nach die Wahrheit der eigenen Ueberzeugung in der Versamm­

lung auszusprechen. 
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§- 195-
Der Ritterschaftsseereiär ist mit seiner Ehre, wie mit seiner Amts­

pflicht dafür verantwortlich, daß die von ihm abgefaßten Beschlüsse 

tren, gewissenhaft und deutlich den von der Majorität der Kirchspiele 

in ihreu Jnstrnetionen ausgesprochenen Willen ihren, wahren Sinne 

nach in sich fassen nnd ausdrücken. Wo über den Sinn dieses Willens 

Zweifel obwalten, die erforderliche Deutlichkeit oder Gewißheit vermißt 

wird, hat derselbe solche dein Landbotenmarschall vorzutragen, und 

durch ihn auf der Landbotenstnbe die erforderliche Aufklärung, Feststel­

lung und Deutlichkeit herbeizuführen. 

X. Von dem Deputirten. 
H. 196. 

Ein jeder Kirchspielseingesessene, der nicht durch eine Anstellung 

gebunden, durch Krankheit behindert, oder durch eiu Alter von mehr, 

als 6a Jahren befreit ist, hat die Verpflichtung, das ihm von der 

Majorität bei persönlicher Anwesenheit auf der Convoeation übertragene 

Amt eines Landtagsdeputirten zu übernehmen. Angestellte, Besitzliche 

eines fmnden Kirchspiels und Unbesitzliche können nur mit ihrer Ein­

willigung zu Deputirten gewählt werden. Bei Parität der Stimmen 

hat der Kirchspielseingesessene vor allen Anderen, der Besitzliche vor den 

Unbesitzlichen den Vorzug. 

§. 197-
Der Deputirte, der als der Bewahrer des Willens des Kirchspiels, 

nnd durch Vertretung des Kirchspiels anch als Beförderer der allge­

meinen Wohlfahrt zu achten ist, übernimmt mit diesem ehrenvollen 
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Amte auch die große Verpflichtung, mit dcr größten Gewissenhaftigkeit 

den Willen seines Kirchspiels zn vertreten, nnd die anvertraute Instruc­

tion mit dcr größten Treue zu befolgen. Da derselbe mit der Über­

nahme seiner Instruction es angelobt, seine etwanigen abweichenden 

Meinungen m-d Überzeugungen der bestimmten Vorschrift nnd dem 

Wöhren Geist und Sinn der Instruction unterzuordnen, so ist die 

mindeste Abweichung, geschehe sie auch in der besten Absicht, die höchste 

Verletzung der ersten Ehrenpflicht und ein unverzeihlicher Wortbruch, 

den die alteren Gesetze mit dein Verluste des Indigenats zu beahnden 

vorschreiben. 

§. 198. 
Auf Antrag des Landbotenmarschalls oder eines Deputirten kann, 

wenn die> Majorität demselben beistimmt, der Deputirte aufgefordert 

werden, seine Instruction über eine!, zur Sprache gebrachten Gegenstand 

vorzuzeigen, ohne daß aus dieser Aufforderung der Deputirte selbst 

oder ein Dritter irgend einen Verdacht eines Mißtrauens zn folgern 

veranlaßt sey. 

§. I9Y. 
Da der Deputirte die Verpflichtung hat, bei den Landtagsconvo-

cationen gegenwärtig zu seyn, so ist die Erklärung, den Sinn seiner 

Instruction nicht verstehen oder erpliciren zu können, eben so wenig 

zulässig, als eine den Worten und Ansdrücken der Instrnction wider­

sprechende Erläuterung. In einem solchen Falle hat er diese auf den 

bezüglichen Fall in vorzuzeigen. Ist sie wirklich unerklärbar 

und undenklich, so ruht die Stimme des Kirchspiels für den angezo­

genen Fall. 



Z. 2(X). 

In allen Fallen, wo sein Kirchspiel ihn nicht buchstäblich instruirt 

hat oder instrniren konnte, ihn auch nicht nach §. IZI. ausdrücklich 

zu Interpretationen autorisirte, ruht bei der Abstimmung die Stimme 

des Kirchspiels, ohne deshalb ihm die Befugniß zu nehmen, dnrch 

Antrage den Gegenstand selbst zu erläutern und zu behandeln. Wo 

ihm jedoch dieses Recht der Interpretation zusteht, hat derselbe nur 

durch seine wahre Überzeugung und die Rücksicht des Gemeinbesten 

sich leiten zu lassen. Eine Verletzung hierin ächtet die allgemeine 

Meinung, wie daS Gesetz. 

§. 2OI. 

Der Deputirte kann sich den Landtagssttzungen nicht entziehen 

ohne vorher eingeholte Zustimmung oder Beurlaubung des Landboten­

marschalls, nnd ohne daß nach ZH. 154. und 15b. für die fernere 

Vertretung seines Kirchspiels gesorgt worden. Im Ueberkretungsfalle 

sind xrc» l-ala der von ihm versäumten Sitzungen seine Diäten zu 

verkürzen, und derselbe wegen geursachter NichtVertretung seines Kirch­

spiels der §. 2^Z. bestimmten Strafe verhältnißmäßig zu unterwerfen. 

Z. 2^2. 
Der Deputirte, der seine Ankunft verzögert, nnd dadurch die 

Eröffnung des Landtagstermins oder den ganzen Termin versäumt, ist 

im ersten Falle nach dem vorstehenden Z., wenn er fich nicht x»ei-

rechtfertigen kann, mit einer Verkürzung znd 1-aUl 

seiner Diäten zu bestrafen; 

im zweiten Falle aber verliert derselbe allen Anspruch auf die 

Diäten und Meilengelder, wenn derselbe nicht seine Anknnft 
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in Mitan, und eine schwere, denselben an das Bett fesselnde 

Krankheit durch ärztliche, von 8 Zu 8 Tagen zu wieder­

holende Zeugnisse doeumentirt. 

Z. 2OZ. 
Kann der Deputirte sein gänzliches Ausbleiben nicht legal recht­

fertigen, so verfallt er per analogiam in die H. i6o. bestimmte, an 

die Landescasse zu zahlende Pön von iZZ'/z Rubeln Silber. 

§. 204. 
Er erhalt seine Diäten ans die nach den obigen Bestimmungen 

aus dem viario zu ertheilende Anweisung. 

I^ebereinstimmend mit den Beschlüssen der Kurlandischen Ritterschaft 

imd mit dein der Civiloberverwaltung vorgestellten und von ihr unterm 

Ilten Juni 1841, No. 1635, seinem Inhalte nach, als gesetzlich 

qnalifieirten Eremplar dieser Landtagsordnung. 

Ernst von Rechenberg - Linten, 
Nitterschastsseeretär. 
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Committee  - Ordnung 

d e r  

Kurländischen Ritterschaft. 
' 

iv-A-i« 

M i t a n, 

gedruckt bei Johann Friedrich Steffenhagen und Sohn. 

S e p t e m b e r  



Organisation der Lommittee. 

Z. i. 

Comniittec besteht aus dem Landesbevollmächtigten, den fünf 

restdirenden und den fünf für die Geschäfte in der Oberhauptmann-
schaft bestimmten Kreismarschallen, aus welchen erstem nach dem Land­
tage, der jedesmalige stellvertretende Landesbevollmachtigte gewählt 

wird, ferner aus dem Ritterschaftsrentmeister mit decidirendem, und 

dem Ritterschaftssecretar mit einem consultirenden Voto. 

Anmerkung. Der gegenwärtige Herr Ritterschaftsrentmeister 

von Stempel hat das ihm nach dem Landtagsschlusse 
von I8Z6 ertheilte decidirende Votum nicht angenommen 

und ist in seiner zeitherigen Stellung als consultirendes 

Mitglied der Committe'e verblieben. 

§. 2. 
An den jetzt permanenten, vom Landesbevollmächtigten jedesmal 

nach Erforderniß der Geschäfte anzuberaumenden Committeefitzungen, 

nehmen Theil der Landesbcvollmächtigte und drei residirende Kreis-
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marschalle. Die Letzteren haben aber dergestalt zu alterm'ren, daß 

stets drei derselben anwesend sind. Laufende, keinen Aufschub leidende 

Sachen, können jedoch auch von zwei Committe'egliedern und 

dem Ritterschaftssecretar, bei übereinstimmender Anficht im Fall 

legaler Behinderung oder Abwesenheit der übrigen Committeeglieder 

berathen und expedirt werden. 

§. 3. 
Der Landesbeoollmachtigte ist der Chef der Adelsrepräsentation, 

und als solcher Präses der Committe'e. Seine Rechte und Pflichten 
hangen sowohl von dem Willen seiner Committenten, als von den 

sanctiom'rten Landes- und den Reichsgesetzen über das Verhältniß eines 

Adelsmarschalls zum Staate ab (viäe L. S. von IZ2Z, Z. 51.) 

Als Vorsitzer der Committee, dirigirt er die Geschäfte, eröffnet alle 

an dieselbe gerichteten Schreiben und Berichte, unterzeichnet alle Aus­

fertigungen, in so fern nicht nach anderweitigen, von Einer Hochwohl-

gebornen Ritter- und Landschaft gefaßten Beschlüssen die Unterschrift 
sammtlicher, oder mehrerer permanent anwesenden Glieder der Com­

mittee erforderlich ist. Bei Parität der Stimmen entscheidet diejenige 

Meinung, für die das Votum des Landesbe^ollmächtigten sich erklärt 

hat. In seiner Mwesenheit tritt der von dem Lande erwählte stell­

vertretende Landesbcvollmächtigte in seine Stelle, nnd theilt mit lleber-

nahme dieser Function anch die derselben obliegende Verantwortlichkeit. 

In wichtigen Angelegenheiten wird der Landesbevollmachtigte sogleich 

einberufen, bei minder wichtigen, die einen Aufenthalt gestatteil, wird 

seine Meinung eingezogen und zun: Protocoll genommen; dergleichen 

nicht aufzuhaltende aber werden ohne Verzug abgemacht, lind der 
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Landesbevollmächtigte wird nur davon benachrichtigt. Er hat sich 

besonders dahin zu bemühen, daß alle auf das ganze Land, oder auch 

nur auf einen Kreis Beziehung habenden obrigkeitlichen Befehle vor 

Erlassung derselben zur Kenntniß der Committe'e gelangen, um dadurch 

nach Umstanden und Erfordern^, wo möglich, Abwendung, Milderung, 

oder doch wenigstens gleichmaßige Theilnahme vermitteln zu können. 

Er revidirt in Vereinigung mit den übrigen Conunitteegliedern monat­

lich nach dein der Committee am ersten jedes Monats vom Rilter-

schaflsrentmeister zu übergebeuden Cassaverschlage die Ritterschaftseasse. 

§. 4-
Die fünf residirenden K>eismarschälle müssen unter einander alle 

zwei Monate altenn'ren, und zwar so, daß immer drei derselben an­
wesend sind, die dann auch die Oberhauptmannschaften ihrer abwe­
senden Eollegen repräsentiren, damit jeder Kreis für seine speeiellen 

Geschäfte unausgesetzt einen Repräsentanten in der Committee babe. 

Bei dem,' alle zwei Monate stattfindenden, Wechsel müssen sich alle 

residirenden Kreismarschälle in der Comnu'tteesitzung vereinigen, und 

so lange zusammen bleiben, als es die Wichtigkeit der Geschäfte 

erheischt. Außerdem werde» die abwesenden Glieder bei wichtigen 

Veranlassungen zur Sitzung eingeladen. Anch habe» sie das Recht, 

bei ihrer cigenbeliebige» Anwesenheit in Mitan, an den Committe'e-

sitzungen Theil zu nehmen. In besonders wichtigen Fällen werben die 

nichtresidirmden Kreismarschälle einberufen, anch können sie nach ihrem 

Belieben, wenn sie sich in der Stadt befinden, an den Sitzungen 

Theil nehmen Jeder Kreismachhall, er mag zn den residirenden 

oder nichtresidirenden gehören, hat in den Sitzungen der Committee, 
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welchen er persönlich beiwohnt, ein Votum äecisivurri. Wenn 

Jemand durch Krankheit oder andere Legalien an der Residirung be­

hindert wird, und uicht selbst einen seiner residirenden College»! willig 

machen kann, seine Stelle zu vertreten, so hat die Committee zu ent­

scheiden, welcher der residirenden Kreismarschälle eintreten soll. Dieser 

erhalt für die Zeit seiner außerordentlichen Residirung als Diäten einen 

verhältnismäßigen Theil der Gage seines College«, den er vertritt, 

und der um so weniger Gage zu beziehen hat. Derjenige residirende 

Kreismarschall, der ohne Stellvertretung bleibt, oder auch in zwei ihn 

betreffenden Sitznngsterminen nach einander sich denselben nicht persön­

lich unterzieht, ist als ausgeschlossen zu betrachten, und zur Besetzung 

seiner Stelle hat die Committe'e sofort eine neue Wahl auszuschreiben, 

und sobald sie erfolgt ist, das ganze Land davon zu benachrichtigen. 

Wenn ein Kreismarschall, durch legale Ursachen veranlaßt, nicht langer 

dem ihm anvertrauten Amte vorstehen könnte uud wollte, so hat derselbe 

sein Cntlassuugsgesuch an die Committe'e zn machen, die alsdann die 

Veranstaltung zu einer netten Wahl trifft; jedoch muß der abgehende 

Kreismarschall sich noch so lange den Geschäften seines Amtes unter­

ziehen, bis die neue Wahl vollzogen ist, und die Committe'e ihn davon 

benachrichtigt hat. 

Die nichtresidirenden Kreismarschälle dirigiren die Verhandluttgen 

der Oberhauptmannschaftsoersammlungen, und sind die Vorsitzer aller 

in den Kreisen stattfindenden Conunissionen. Als Glieder der Committe'e 

eommunieiren sie mit derselben, und sorgen für die Erfüllung ihrer an 

sie gerichteten Requisitionen. Sie haben das Recht und die Ver-

pflichtuug,' in Fällen, wo ihr Kreis oder ein Theil desselben einer 



besondern Berücksichtigung bedarf, sobald sie davon unterrichtet 

werden, der Committe'e deshalb Vorstellung zu machen, uud können 

auch durch persönliche Erscheinung in den Committeesitzungen einen 

Vortrag und Beschluß darüber veranlassen, den sie hinfort zur Kennt-
niß des Kreises oder des dabei intcressirten Theils zu bringen halben. 

Jeder von ihnen steht mit der Committe'e oder mit dem seine Ober­

hauptmannschaft in der Committee repräsentirenden Gliede in Corre-

spondenz, über welche er ein ordentliches Archiv halten muß, um 

solches dereinst dem in seine Stelle tretenden Kreismarschall übergeben 

zu können. Die Wahrnehmungen der nichtresidirenden Kreismar-

schätte in Betreff der Richter- und Secrctariatswidmen sind theils im 
Domainenreglement enthalten, theils werden sie ihnen durch besondere 
Instructionen der Committee übertragen, welche dieselben alsdann in 

Ausführung zu bringen haben. — Die Functionen der residirenden 

und nichtresidirenden Kreismarschälle bei der Commission in Sachen der 
Kurlandischen Bauerordnung, den Necrutcn- und andern extraordinairen 

Commissionen, sind durch die dieserhalb ergangenen obrigkeitlichen 

Verordnungen bestimmt. Als Mitglieder bei der Commission in Sachen 

der Knrländischen Baucrordnung, statten die residirenden Kreismar­

schalle, dem Landtage eine besondere Relation ab (L. S. von I Z2Z, Z 48.) 

Sie sind vom Lande autorisirt, als Adelsdeputirte bei der Repartition 

des neuen Prästandenbudgcts das Gesetzliche wahrzunehmen (H. 2Z., 
L. S. von 162?), so wie ihnen überhaupt, und insbesondere den 

nichtresidirenden Kreismarschallen in ihren Kreisen, das Juteresse des 

Landes, bei allen vorkommenden Gelegenheiten hinsichtlich der Prä­

standen, empfohlen ist. 
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S- 5-

Dem Ritterschastsrentmeister ist, unter Mitwirkung eines von der 

Committee zu designirendcn cassaführeuden Kreismarschalls, das Finanz­

fach der Ritterschaft übertragen. Er hat den Vortrag in den die 

Verwaltung der Ritterschaftsgüter betreffenden, so wie überhaupt in allen 

Angelegenheiten, welche Einfluß auf,die Finanzen des Corps haben. 

Die anzufertigenden Willigungsrepartitionen tragt er der Prüfung 

der Committee vor. Er sorgt dafür, daß alle Zahlungen zur bestimmten 
Zeit erfolgen, und ist deshalb befugt und verbunden, sobald Zahlungen 
an die Ritterschastseasse unterbleiben, sofort den Vortrag wegen der 

erforderlichen gesetzlichen Maßregeln gegen die Saumigen zu machen. 

Er hat sich zu jeder Zeit, und namentlich alle Monate, den Revisio­

nen der Lassa- und Renteibüchcr von Seiten der Committe'e zu unter­

ziehen. Er hat vor seinem Eintritt ins Amt eine Caution von 

ZcxxD Rubeln S. M. zu bestellen. 

§- 6. 

Der Ritterschaftssecretar hat die Leitung der Canzelleigeschafte, 

er hat das Iourual zu führen, alle Ausfertigungen zu concipiren, und 

darauf zu sehen, daß sie von der Canzellei in ein besonderes Missiv-

buch eingetragen werden. Alle Assignationen auf die Ritterschaftscasse 

muß er gleich den übrigen Ausfertigungen contrasigniren. Im Fall 

seiner durch Krankheit veranlaßten, oder mit Genehmigung der residi­

renden Committeeglieder stattfindenden Abwesenheit, übertragt die Com­

mittee Jemandem seine Geschäfte. 



§. 7-
Das Journal muß von allen anwesend gewesenen Committee-

gliedern unterschrieben, und von dem Ritterschaftssecretar contrasignirt 

werden; das Misslvbuch hat letzterer zu verifieiren. 

Z. 8. 
Zur Nitterschaftseanzellei gehören zwei Aetuare, von welchen der 

eine vorzugsweise für die Rentei angeflellt ist. Sie vertreten bei 

legaler Abwesenheit des Ritterschafts-Nentmeisters oder Secretars, resp. 

ihre Geschäfte, falls die Committee sie nicht ausdrücklich einem andern 
ihrer Mitglieder übertragt. 

S. 9. 
Der Archivar hat für das Rotuliren' Registriren und die 

Aufbewahrung der Acten, so wie. überhaupt für die Ordnuug des 

Archivs zu sorge». 

15. Von dem Geschäftsverhältniß der Kommittce. 
S. 10. 

Das gesetzliche Verhaltniß der Committee zur gesammten Ritter­
schaft, gestaltet sich im Allgemeinen, wie dasjenige eines Bevollmäch­

tigten zum Vollmachtsgeber, und ist in allen Fallen, wo keine beson­

dern Bestimmungen dieses Verhaltniß naher begründen, auch nach 

diesen allgemeinen Gesichtspuncten zu beurtheilen und zu würdigen. 

Z. 11. 

Durch den Landtag erhalt die neuerwahlte Committee besondere, ' 

nach den Beschlüssen der Ritterschaft abgefaßte Instructionspuncte, so 

wie auch den jedesmaligen Landtagsschluß zur Geschaftswahrnehnumg. 

2 
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s. 12. 

Eine Abweichung von den darin enthaltenen, der Committee zur 

Vertretung übertragenen Geschäfte!», kann mir durch veränderte Um­

stände, die den Gegenstand entweder ohnehin erledigen, oder beim Ver­

folg des vom Landtage erhaltenen Commissi, nachtheilig auf die 

Ritterschaft zurückivirken würden, begründet werden, und ans einen 

solchen Fall hat die Committee die Gründe ihres Verfahrens entweder 

sogleich den resp. Committenten zur nochmaligen Berathung vorzu­
tragen, oder auch auf ihre Verantwortlichkeit den: nächsten Landtage 

zu referireu. 

S. 'Z. . 
Ein jedes Mitglied der Committee hat die Verpflichtung, zur 

Vorbeugung oder Abhülfe solcher, auf das Adelscorps nachtheilig ein­

wirkenden, die Rechte nud daö Interesse des Adels beeinträchtigenden 

allgemeinen Anordnungen, wenn selbige auch uicht auf den Landtagen 

berathen worden, die nöthigen Anträge zu machen, uud die Committee 

zeitig von den Verhältnissen zur Wahrnehmung zu benachrichtigen. 
Die Vertretung einzelner Mitglieder des Adelseorps, hinsichtlich beson­

derer nicht znr öffentlichen Kunde gebrachten Verhältnisse, kann nur 

dann ein Gegenstand der Wirksamkeit der Committee höhern Orts 

seyn, wann die zu ihrer Kenntniß gebracht werden, nnd die 

dem Einzelnen widerfahrene Beeinträchtigung seiner Rechte, im Grund­

sätze auf die Adelsrechte überhaupt gefährdend zurückwirket. 

S. 14-
An- und Aufträge, die einen ^lan zur Abänderung der Aller­

höchst bestätigten besondern Kurländischen Provinzialverhaltnisse, wie 
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z. B. Gerichtsverfassung :e., enthalten, hat die Committee, falls hierbei 

obrigkeitlich ein Aufschub gestattet wird, zur definitiven Erklärung ab­

zulehnen, und nur nach vorhergegangener Miltheilung an das Land, 

darüber Beschlüsse zu fassen (§. 4z., L. S. von 1827.) 

S- 15. 
Die Kirchspielsbevollmächtigten find die vermittelnden Organe, 

durch welche die Committee entweder dircet in Kirchspiels- und Kreis-, 

oder indireet in Oberhauptlnalmschaftsversammlungen, durch die nicht-

refidirenden Kreismarschälle, ihre Vortrage der Ritterschaft macht. 

Z. w. 
Deshalb haben selbige auch ihre Schreiben entgegen zu nehmen, 

den Inhalt zu erfüllen, nnd über die Resultate nach der Aufgabe der 

Committee zu berichten. 

S. 17-
Bei den an bestimmte Fristen gebundenen obrigkeitlich veranlaßlen 

Wahlausschreiben, hat die Committee ein besonderes Augenmerk auf 

genaue Erfüllung der deshalb erlassenen obrigkeitlichen und Landes-

Verordnungen in Betreff der Termine, Stimmen und Vollmachten zu 

richteu, und wenn hinsichtlich der letztern im Kirchspiele selbst nicht 

zu beseitigende Differenzen entstehen, selbige zu entscheiden. 

ö- 18-
Bei nicht terminmäsiig geschehener Einsendnng von Wahlproto­

kollen, und sobald die Stellung der zn präsentirenden Candidaten noch 

möglicher Weise eine Abänderung erleiden kann, hat die Committee ein 

Kirchspiel nich» eher zu präelndiren, als bis sie sich, mittelst auf Kosten 
des Schuldigen abzusendender Stafette an den Kirchspielsbevoll-
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machtigten, und dessen eingegangener Erklärung, von der wirklich 

geschehenen Verabsäumung überzeugt hat. (Z. 52., L. S. I82Z.) 

§. iy. 
Als ein besonderer Geschäftszweig der Committee, liegt ihr die 

obere Leitung und Beaufsichtigung der Oekonomie der Ritterschafts­

güter ob, und wo sie vom Landtage nicht' specielle Instructionen 

erhalten, hat sie nach Pflicht und Gewissen als Repräsentant des 

Adels sein Interesse auch hinsichtlich dieses seines Patrimonialgrund-

vermögens wahrzunehmen, und, wo nöthig, in den ihr zweifelhaft 

erscheinenden Fällen seine Willensmeinung zur fernern Richtschnur 

einzuziehen. 

Z. 2O. 
Da die Bestimmuugen der Committee- und Landtagsordnung in 

einander greifen, so wird in allen den Fällen, wo bereits in letzterer 

über die Verhältnisse der Committee im Allgemeinen, uud im Besonderen 

wegen ihrer einzelnen Mitglieder Festsetzungen vorhanden sind, auf 

selbige hingewiesen. 

Uebereinstimmend mit den Beschlüssen der Kurlandischen Ritterschaft. 

Ernst v. Rechenbcrg - Linken, 
Ritterschaftssecretär. 


